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Einziger Tagesordnungspunkt
Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes fiir die Wiarmeplanung
und zur Dekarbonisierung der Wiarmenetze

BT-Drucksache 20/8654

Hierzu wurde verteilt:

20(24)181-A  Stellungnahme
20(24)181-B Stellungnahme
20(24)181-C Stellungnahme
20(24)181-D  Stellungnahme
20(24)181-E Stellungnahme
20(24)181-F Stellungnahme
20(24)181-G  Stellungnahme
20(24)181-H  Stellungnahme
20(24)181-1 Stellungnahme

Die Vorsitzende: Damit eréffne ich die 52. Sitzung
des Ausschusses fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen, und zwar fir die
offentliche Anhoérung zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung, zum Entwurf eines Gesetzes fiir
die Warmeplanung und zur Dekarbonisierung der
Wérmenetze. All das unter der Bundestags-Druck-
sache 20/8654. Ich wiinsche erstmal allen Kollegin-
nen und Kollegen ein herzliches Willkommen,
auch denen, die online zugeschaltet sind. Von der
Bundesregierung unser Staatssekretdr Séren Bartol
und ich griile natiirlich ganz besonders unsere Da-
men und Herren Sachverstdndige, die unserer Ein-
ladung gefolgt sind. Wir haben einen Sachverstéin-
digen online zugeschaltet, aber erstmal herzlichen
Dank, dass Sie sich alle bereit erklart haben sich an
dem Montagnachmittag hier einzufinden. Ich
wiirde jetzt gerade erstmal Thre Namen alphabe-
tisch vorlesen, damit jeder weil}, wer hier im Saal
bzw. online zugeschaltet ist. Ich begriiBe recht
herzlich Frau Dr. Eva Bode, Referatsleiterin des
Deutschen Stiddte- und Gemeindebundes. Dr. Maik
Giinther, Expert der Stadtwerke Miinchen GmbH.
Herrn Ingbert Liebing, Hauptgeschaftsfiithrer des
VKU. Simon Miiller, Direktor Deutschland Agora
Energiewende. Dr. Kay Ruge vom Deutschen Land-
kreistag. Frau Elisabeth Staudt, Senior-Expert Deut-
sche Umwelthilfe. Michaela Steinhauser, Referats-
leiterin vom ZDH. Dr. Dipl.-Ing. Helmut Waniczek,
der uns online zugeschaltet ist. Des Weiteren Herrn

Dr. Kai Warnecke, der Prasident von Haus & Grund.

Dr. Christine Wilcken, Beigeordnete des Deutschen
Stddtetages, und Herrn Tilman Wilhelm, Leiter der
Einheit Ordnungspolitik, Presse- und Offentlich-
keitsarbeit vom Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches e. V. Thnen noch mal allen herzlich
Willkommen.

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Wir sind in einer 6ffentlichen Anhoérung, das heilt,
wir werden live iibertragen. Es wird heute zusétz-
lich allerdings auch aufgezeichnet, die Datei ist
nachher wieder abrufbar. Des Weiteren wird ein
Wortprotokoll angefertigt {iber diese Sitzung, das
ebenfalls spéter auf der Webseite des Bundestages
eingesehen werden kann.

Ich danke Thnen recht herzlich fiir die schriftlichen
Stellungnahmen, die wir verteilt haben, und zwar
unter den Ausschussdrucksachen 20(24)181-A bis
20(24)181-1. Auch diese sind auf der Webseite
www.bundestag.de/bau veroffentlicht.

Wir wiirden mit einem kurzen Eingangsstatement
beginnen. Die Betonung liegt auf kurz, drei Minu-
ten. Ich werde darauf achten, dass wir die Zeit ein-
halten, weil wir in anderthalb Stunden gern zwei
Fragerunden machen wiirden. Ich wiirde die Frage-
runde, genauso wie eben auch schon, alphabetisch
aufrufen. Das heiBt, ich wiirde Frau Dr. Bode als
erstes um Ihre Stellungnahme bitten.

Dr. Eva Bode (DStGB): Sehr geehrte Vorsitzende,
sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Her-
ren, vielen Dank fiir die Einladung. Die Kommunen
in Deutschland stehen hinter der Warmewende
und dem Ziel bis 2045 Klimaneutralitét zu errei-
chen. Dabei miissen alle Gemeinden mitgenommen
werden. Das heiBt, es darf nicht von der Grofle, der
Verwaltungskraft, der Lage oder der Finanzausstat-
tung einer Gemeinde abhéngen, ob die Warme-
wende vor Ort gelingt.

Im Einzelnen mochte der Deutsche Stadte- und Ge-
meindebund deshalb auf folgende Punkte hinwei-
sen: Erstens sollten die Fristen zur Erstellung der
Plane verldngert werden. Das heilit mindestens bis
Ende 2026 beziehungsweise Ende 2028, denn bei
der Erstellung der Warmeplédne sollte Sorgfalt vor
Schnelligkeit gehen.

Zweitens: Die Einwohnergrenze, unterhalb derer
ein vereinfachtes Verfahren erfolgen kann, sollte
auf 20 000 Einwohner angepasst werden, um eine
Erleichterung und Beschleunigung von Beteili-
gungsprozessen fiir Gemeinden mit einer gréfenbe-
dingten geringeren Leistungsfdhigkeit zu erreichen.
Dazu regen wir an, statt einer Kann-Regelung eine
Sollregelung festzuschreiben um klarzustellen, dass
das vereinfachte Verfahren fiir diese Kommunen
die Regel sein soll.

Drittens: Die Fordermittel fiir die Erstellung der
Pldne miissen angehoben werden. Die vom Bund
vorgesehenen 500 Millionen werden hier nicht aus-
reichen.
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Wir mochten weiter darauf hinweisen, dass die
Entstehung von Infrastrukturliicken vermieden
werden muss. Deswegen ist die Planung im Kon-
voi, also in interkommunaler Zusammenarbeit sehr
wichtig und sollte entsprechend geférdert werden.
Um Infrastrukturliicken zu vermeiden, ist auch die
Verbesserung des Ausbaus der Warmenetze wich-
tig. Hier miissen die richtigen Rahmenbedingungen
fiir die Finanzierung und den Ausbau zugunsten
der Kommunen und der Stadtwerke gesetzt wer-
den. Das Warmeplanungsgesetz muss den gesetzli-
chen Rahmen dafiir schaffen, dass moglichst viele
Haushalte und Gewerbebetriebe an die Warmenetze
angeschlossen werden. Dazu muss das Zusammen-
spiel von Warmeplanungsgesetz und GEG bei der
Ausweisung von Wiarmenetzausbaugebieten verbes-
sert werden, die Fristen fiir den Warmenetzausbau
miissen erleichtert werden und die Forderung im
Bereich der Warmenetze muss deutlich aufgestockt
werden.

Die Klimaneutralitdt in der Warme- und im Gebé&u-
debereich ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
und darf nicht allein auf den Schultern der Kom-
munen und ihrer kommunalen Energieversorgungs-
unternehmen lasten. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank. Ich rufe auf,
Herrn Dr. Guinther, bitte.

Dr. Maik Giinther (SWM): Sehr geehrte Frau Vor-
sitzende, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen
und Herren, vielen Dank zunédchst fiir die Einla-
dung. Zuvor mochte ich Sie informieren, dass die
Landeshauptstadt Miinchen bereits im Bereich der
kommunalen Warmeplanung aktiv ist und hier
auch sehr weit fortgeschritten ist. Wir als Stadt-
werke Miinchen unterstiitzen hier mit einem ge-
baudescharfen Daten- und Simulationsmodell. Nun
ist es ja nicht so, dass wir nur Pldne erstellen wol-
len, wir wollen die Warmewende, wir wollen die
erneuerbare Warme schnell und massiv zubauen.
Aus meiner Sicht ist der jetzige Entwurf des Wér-
meplanungsgesetzes hierfiir gut geeignet, dennoch
habe ich Ihnen einmal vier Punkte mitgebracht, die
aus meiner Sicht unbedingt angegangen werden
miissen.

Punkt 1: Der Ausbau der Warmenetze und eben
auch der erneuerbaren Warmeerzeugungsanlagen
muss massiv beschleunigt werden. Tatsédchlich ha-
ben wir in der Praxis aber das Problem, dass wir
ganze Flachen haben, wir haben auch Flachenkon-
kurrenzen, was den Ausbau dann tatsachlich mas-
siv behindert oder sogar unmoglich macht. Vor die-
sem Hintergrund bin ich der Uberzeugung, dass der

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Ausbau der Warmenetze und der Erneuerbaren im
iiberragenden o6ffentlichen Interesse stehen sollte,

und das auch gern in Paragraf 2 Absatz 3 Warme-

planungsgesetz.

Dann kommen wir zum zweiten Punkt: Tatsdchlich
brauchen wir heute in Miinchen von der Planung
bis zur Inbetriebnahme einer Geothermieanlage,
also Tiefengeothermie, tatsdchlich zehn Jahre. Das
ist fast wie Autobahnbau. Das dauert viel zu lange.
Aus diesem Grund benotigen wir ein Geothermieer-
schlieBungsgesetz, um derartige Genehmigungsver-
fahren zu vereinfachen, zu standardisieren, zu be-
schleunigen, aber auch Privilegierungs- und Aus-
nahmetatbestdnde fiir die Geothermie zu schaffen.

Dann kommen wir zum dritten Punkt: Der Hemm-
schuh fiir den Umstieg von Gas auf Fernwérme ist
die Warmelieferverordnung in Verbindung mit Pa-
ragraf 556c BGB. Als Folge daraus werden Vermie-
ter von Bestandsimmobilien tatsdchlich daran ge-
hindert, von Gas auf die Fernwéirme zu gehen. Das
ist, aus meiner Sicht, ein Punkt, der dringend ange-
gangen werden muss, auch im Rahmen des Warme-
planungsgesetzes.

Dann kommen wir zum letzten und vierten Punkt:
Als unvermeidbare Abwéarme sollte tatsdchlich die
gesamte Warme aus dem nichtbiogenen Anteil von
Abfillen gelten. Denn es macht ja Sinn, Warme, die
im Verbrennungsprozess anfillt, die unvermeidbar
anfallt, auch als unvermeidbare Abwéarme zu nut-
zen. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank, Herr Dr. Gin-
ther. Herr Liebing, bitte.

Ingbert Liebing (VKU): Vielen Dank, Frau Vorsit-
zende. Verehrte Damen und Herren Abgeordnete,
auch meinerseits einen herzlichen Dank fiir die
Einladung zu der heutigen Ausschussanhorung
iiber das Warmeplanungsgesetz, das unserer Auf-
fassung nach ein zentrales Element der Warme-
wende darstellt. Der Handlungsbedarf ist groB.
Wiéhrend wir im Strombereich bereits 50 Prozent
Erneuerbare in den Netzen haben, liegen wir bei
der Wirme gerade bei 18 Prozent. Uber 80 Prozent
liegen noch vor uns, und das macht die GroBe des
Handlungsbedarfes deutlich. Warme ist immer ein
lokales, ein regionales Produkt und deshalb spielt
es auch fiir die Stadtwerke eine besondere Rolle.
Wir wollen unseren Beitrag leisten fiir die Warme-
wende vor Ort. Die Ausgangsbedingungen und die
Potentiale sind sehr unterschiedlich. Deswegen
halten wir es fiir richtig, diese Entscheidung auch
in die Verantwortung der Kommunen zu geben.
Deshalb ist es auch genau richtig, jetzt mit diesem
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Gesetzentwurf dafiir den rechtlichen Rahmen zu
setzen. Wir begriilen dies ausdriicklich. Ich méchte
auch ausdriicklich anerkennen, dass wir in den
vergangenen Monaten, in der Entstehungsphase
dieses vorliegenden Gesetzentwurfes, dieser doch
Stiick fiir Stiick besser geworden ist. Am Anfang
gab es sehr hohe Anforderungen, zum Beispiel an
Datenerhebungen. Das wurde korrigiert, und das ist
auch gut so. Wir brauchen die Warmepldne so
schnell wie moglich. Deshalb gilt unser Grundsatz:
Wenn es schnell gehen muss, muss es einfach sein.
Keep it simple, ist unser Rat.

Dennoch bleiben auch einige Korrekturnotwendig-
keiten, die ich kurz stichwortartig nennen mochte.

Wir brauchen im Warmeplanungsgesetz auch Rege-
lungen zur Finanzierung der Mallnahmen, die mit
der Planung angeregt werden. Das gilt insbesondere
fiir die hohen Investitionskosten des Fernwiér-
meausbaus. Drei Milliarden Euro pro Jahr in der
Bundesforderung, in den Forderungsprogrammen,
ist hier unsere Position.

Das Zweite: Wir brauchen realistische Erfiillungs-
fristen. 65 Prozent erneuerbare Warme fiir neue
Netze, sofort ab 1. Januar 2024, das ist schlecht
moglich fiir die Projekte, die jetzt schon auf dem
Weg sind, geplant sind oder schon im Bau. Hier
brauchen wir Vertrauensschutz, heilit: drei Jahre
mehr Zeit.

Dritter Punkt: Das iiberragende 6ffentliche Interesse
fir den Fernwarmeausbau, das haben Sie schon an-
gesprochen, sollten wir in diesem Gesetz regeln,
nicht sachfremd im EnWG. Wenn die Koalition
sich schon hierauf verstdndigt hat, dass es geregelt
werden sollte, dann ist die Bitte, es auch in dieses
Gesetz aufzunehmen. Manche Regelungen sind
auch noch zu detailliert oder nicht zielfithrend. Das
gilt insbesondere fiir die Unterscheidung bei der
thermischen Abfallverwertung, auch ein Punkt,
den Herr Giinther schon aus seiner praktischen
Sicht angesprochen hat. Hier sollten wir alle Poten-
ziale nutzen, nicht nur die der iiberlassungspflich-
tigen Abfille. Auch die Einschrankungen fiir Bio-
masse halten wir in dieser Form fir falsch, so blei-
ben halt Potenziale liegen und wir sollten mehr Of-
fenheit fiir Technologien wagen. Gasnetz-Transfor-
mationsplédne sollten genauso wie die Transforma-
tionspldne der Fernwédrme in das Gesetz aufgenom-
men werden. Mit den Punkten kann aus einem gu-
ten Entwurf ein noch besseres Gesetz werden. Vie-
len Dank.

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Die Vorsitzende: Danke schon, Herr Liebing. Herr
Miiller, bitte.

Simon Miiller (Agora Energiewende): Sehr geehrte
Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete, auch von meiner Seite vielen Dank
fiir die Moglichkeit, hier eine Stellungnahme abzu-
geben.

Zunichst eine Vorbemerkung: Wir sehen in dem
Entwurf des Warmeplanungsgesetzes einen wichti-
gen Baustein fiir die Warmewende, der auch ziigig
verabschiedet werden sollte. Gerade weil Verbrau-
cherinnen und Verbraucher jetzt ein klares Signal
brauchen, das wirklich schnell auch Klarheit ent-
steht, wie sie in Zukunft ihre Warmeversorgung kli-
maneutral sicherstellen kénnen.

Ich habe drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt
dreht sich um die Verzahnung des Warmepla-
nungsgesetzes mit den Regelungen im Gebéau-
deenergiegesetz. Hier sehen wir eine wichtige Prio-
ritdt, dass es nicht wechselseitig zu einer Verlang-
samung kommt, sondern dass die beide moglichst
schnell auf die Strafle gebracht werden. Was bedeu-
tet das? Zum einen, iiberall dort, wo es moglich ist,
sollte die verkiirzte Planung gemif Paragraph 14
auch angewendet werden, also vom Kann zum Soll.
Wir wiirden ein erhebliches Risiko darin sehen,
wenn wir jetzt die Férderung fiir Warmepumpen in
Wiérmenetzgebieten streichen wiirden, weil es, aus
unserer Sicht, hier aktuell nicht um Einzelheiten in
der gegenwirtigen Netzversorgung geht, sondern in
der Praxis geht es dann um eine klimaneutrale Hei-
zungslosung, oder ob ich noch einmal eine Gashei-
zung einbaue. Insgesamt sollten die Warmenetze
dadurch gestédrkt werden, dass wir die Biirokratie
weitestmoglich abbauen, Férdermittel aufstocken
und eine Absicherung fiir das Risiko in Warmenet-
zen sicherstellen. Also im Grunde genommen die
Fernwérme stdrken und sie nicht gegeneinander
einsetzen.

Zweiter Punkt bezieht sich auf den Einbezug von
Abfall fiir die unvermeidliche Abwarme. Wir
begriiBen, dass nicht alle Formen von Abfall als
unvermeidlich angesehen werden. Allerdings
sehen wir eine Inkonsistenz in der Definition, weil
auch fossile Anteile langfristig zulédssig sind, als
unvermeidbare Abwédrme. Wir sehen im Brennstof-
femissionshandelsgesetz, dass hier die Gesetzge-
bung bereits weiter ist, mit der Emissionsbeprei-
sung. Das heilit, dass das langfristig nicht klima-
neutral kompatibel ist und entsprechend sollte

das auch angepasst werden. Es droht sonst ein
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Lock-in bei der Nutzung fossiler Abfille. Da ist
dann natiirlich die Frage, langfristig miissten die
mit CCS ausgestattet werden. Fiir Kundinnen und
Kunden birgt es auch ein Kosten- und Versorgungs-
risiko, wenn wir zu sehr in diese Option gehen.

Dritter und letzter Punkt zum Bereich der Bio-
masse: Wir sehen Biomasse als einen der wichtigen
Joker der Energiewende, der auch sparsam genutzt
werden sollte. Grundsétzlich ist die Begrenzung
des Anteils deswegen zu begriilen. Wenn Sie sich
allerdings die fiinf groBen Klimaneutralitdtsstudien
angucken, sind auch die langfristigen Zielvorgaben
noch oberhalb des Biomasseeinsatzes, der in der
Fernwérme vorgedacht ist. Wir sehen auch in der
Biomassestrategie eine klare Priorisierung der stoff-
lichen Nutzung. Wir haben eine Chemieindustrie
in Deutschland, die das auch als wichtigen CO.-
neutralen Rohstoff braucht. Wir haben Temperatur-
anwendungen in der Industrie, die sich anderwei-
tig nur sehr schwer dekarbonisieren lassen.

Letzter Punkt im Bereich der Flacheneffizienz:
Wenn Sie es vergleichen, auf einem Hektar kénnen
Sie zwei Hduser mit Biogas versorgen. Auf dem
gleichen Hektar kdnnen Sie mit Windenergie bei
der versiegelten Fldche 4 300 Gebdude, Haushalte
versorgen. Das sollte man im Hinterkopf behalten.
Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Danke schon. Herr Dr. Runge,
bitte.

Dr. Kay Ruge (DLT): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlichen
Dank auch von meiner Seite fiir die Einladung. Wir
haben die Stellungnahme innerhalb der kommuna-
len Spitzenverbdnde abgestimmt. Ich werde mich
deshalb auch auf wenige Aspekte beschrdanken, um
Doppelungen zu vermeiden, soweit das geht.

Auch aus unserer Sicht unterstiitzen wir das Wér-
meplanungsgesetz dem Grunde nach. Wir halten es
fiir einen zentralen, wenn nicht den wichtigsten
Bestandyteil fiir eine klimaneutrale Warmewende.
Die Warmeplanung ist, und das wird ja dann und
wann, wenn wir iiber Planung sprechen, vergessen,
ein mafigeblicher Baustein und Basis fiir einen
zentrale Infrastrukturaus- und Umbau an dieser
Stelle. Deshalb, und weil die Bedeutung mit Blick
auf die Flachenhaftigkeit des Ansatzes so gro8 ist,
ergeben sich schliissig verschiedene Forderungen.

Die erste zum iiberragenden 6ffentlichen Interesse,
ist bereits mehrfach erwdhnt worden, wiirde ich
aufgreifen wollen. Echte Flachendeckung erreichen

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

wir auf kommunaler Ebene nur, wenn wir inter-
kommunal vorgehen. Wir sehen bei 11 000 Ge-
meinden, die planungsverpflichtet werden sollen,
dass 9 000 von diesen unter 10 000 Einwohnern ha-
ben. Deshalb kommt der interkommunalen Planung
in gemeindlichen Konvois, idealtypischerweise un-
ter Einbeziehung des jeweiligen Landkreises, aus
unserer Sicht eine grofle Bedeutung zu. Diese Be-
deutung kann der Kreis Lorrach belegen. Die 35 Ge-
meinden des Landkreises Lorrach waren die ersten
in Baden-Wiirttemberg, die bei der Flachende-
ckung, unter gemeinsame Nutzung des Landkrei-
ses, zu einer Warmeplanung gekommen sind. Wir
haben begrenzte personelle Ressourcen fiir den Pla-
nungsbereich auf kommunaler Ebene und wir ha-
ben begrenzte personelle Ressourcen im Bereich
der beauftragten Planungsbiiros. Die Frage der Fla-
chendeckung und die Frage der Ressourcen bedeu-
tet auch eine Forderfrage. Die effiziente Nutzung
der Ressource ist da aus unserer Sicht wichtig.

Die Fordersumme ist angesprochen worden. Allein
der Gesetzgeber, die Bundesregierung, geht einma-
lig von 361 Millionen Euro aus und laufend von
27 Millionen. Das muss férderméBig unterlegt sein
und erst recht der dann folgende Infrastrukturaus-
bau.

Zur Technologieoffenheit zwei Aspekte, die in Tei-
len bereits angesprochen worden sind. Anders als
eben dargestellt, halten wir es fiir zwingend not-
wendig, dass die unvermeidbare thermische Ab-
wirme genutzt wird, weil wir eben nicht zwischen
iiberlassungsspflichtiger und nicht iiberlassungss-
pflichtiger Warmeabstrahlung unterscheiden. Inso-
fern haben wir hier eine kiinstliche Differenzie-
rung, und wir haben auch keine Lenkungswirkung,
die moglicherweise zu irgendwelchen Lock-in Ef-
fekten oder zur Vermeidung von Lock-in Effekten
fiihrt, weil wir bereits in der Kreislaufwirtschaft or-
ganisiert, die Vermeidung und die Verwertung als
vorrangiges Ziel haben und nicht die thermische
Verwertung an der Stelle. Insofern glauben wir,
dass die Einbeziehung all dessen, was da ist, das
gilt auch fiir Deponiegase und Klédrgase, in dem Be-
reich der Fernwéarme, aus unserer Sicht, sinnvoll
und effizient ist. Die Beschrankung der Bionut-
zung, die in dem Gesetzentwurf, in den Paragra-
fen 30, 31 vorgesehen ist, halten wir genau wie der
Bundesrat fiir nicht zielfilhrend. Was die Pellethei-
zung im Einzelgebédude ist, ist das Holzhécksel-
kleinkraftwerk im Bereich der Fernwarme. Auch da
bitten wir darum, auf Schwellenwerte und Be-
schriankungen zu verzichten. Herzlichen Dank.
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Die Vorsitzende: Danke Thnen. Frau Staudt, bitte.

Elisabeth Staudt (DUH): Danke schon, sehr geehrte
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren.
Wir bedanken uns ganz herzlich fiir die Einladung.

Ich m6chte in meinem heutigen Statement vor al-
len Dingen den Fokus darauflegen, welche zentra-
len Ziele eigentlich urspriinglich mit dem Gesetz
zur Wéarmeplanung erreicht werden sollten und
wie gut, aus unserer Sicht, der aktuelle Entwurf
noch auf diese Ziele eingeht. Ich méchte an dem
Punkt auch an das Ziel, das auch im Koalitionsver-
trag festgehalten ist, erinnern. 50 Prozent erneuer-
bare Warme bis 2030, wie es ja auch im Paragra-
fen 2 des Gesetzes festgehalten ist. Herr Liebig hat
die fossilen Anteile, die wir heute haben, bereits
erwidhnt. Umso besorgniserregender fiir uns ist,
dass das Ziel fiir bestehende Netze inzwischen
nach unten korrigiert wurde, von 50 Prozent auf
nur 30 Prozent. Grundsétzlich kénnen wir sagen,
dass die aus unserer Sicht sehr schwachen Zielvor-
gaben, die sehr weitreichenden Ausnahmeregelun-
gen und die fehlende Verbindlichkeit des Gesetzes-
vorschlags bei uns die Sorge wachsen lassen, dass
wir bei dem aktuell vorliegenden Warmeplanungs-
gesetz eher von einem Warmewendeverzogerungs-
gesetz sprechen kénnen. Deswegen mdéchten wir
heute einen klaren Appell an den Bundestag rich-
ten, sich wieder fiir das urspriingliche Ziel von 50
Prozent Erneuerbare fiir bestehende Netze einzuset-
zen und Ausnahmen, wie zum Beispiel im Bereich
von KWK-Nutzung fiir Fernwéirme wieder aus dem
Gesetz zu streichen. Wir wollen darauf hinweisen,
dass unser zogerliches Handeln uns heute in die Si-
tuation hineinbringt, die ein enormes Risiko fiir das
Erreichen der Klimaneutralitdat 2045 darstellt. Am
Ende sollte das Warmeplanungsgesetz vor allen
Dingen Verbraucherinnen und Verbrauchern Si-
cherheit und Verldsslichkeit bieten und nicht zu ei-
ner jahrzehntelangen Héngepartie fiir alle werden.

An zweiter Stelle mochte ich noch kurz auf Para-
graf 1 verweisen, wo eigentlich klare Kriterien an
die zukiinftige Warmeversorgung festgelegt sind.
Hier werden Kriterien genannt wie Kosteneffizienz,
Nachhaltigkeit, Sparsamkeit, Bezahlbarkeit, Resili-
enz und Treibhausgasneutralitidt. Ich mochte an
dieser Stelle auf zwei Versorgungsoptionen hinwei-
sen, die im Gesetz aktuell noch ermdglicht sind,
die aber aus unserer Einschdtzung genau dieses
Ziel konterkarieren. Das ist zum einen das Thema
Wasserstoff. Wir méchten an dieser Stelle sehr ein-
dringlich davor warnen, bei der Warmestrategie auf
Wasserstoff zu setzen. Dafiir wird ein Vielfaches
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der Energiemenge benétigt, was sich am Ende na-
tlirlich unweigerlich auch auf Verbraucherend-
preise niederschldgt. Das Hoffen auf eine Versor-
gung durch Wasserstoff kann sich zu einer enor-
men Kostenfalle fiir Kommunen und Verbraucher/-
innen entwickeln und unseren aktuellen Attentis-
mus in der Warmewende noch weiter verschérfen.

Das zweite Thema, auch schon genannt, die Bio-
energie. Die nachhaltigen Potenziale fiir Bioener-
gienutzung sind sehr begrenzt. Wenn wir diesen
Grundsatz einer nachhaltigen und resilienten War-
meplanung ernstnehmen, miissen wir sicherstellen,
dass wir mit dem Gesetzesentwurf keine Ubernut-
zung von Biomasse anreizen, die am Ende nur
durch einen massenhaften Import gedeckt werden
kann. Wir kénnen fiir eine nachhaltige und klima-
gerechte Warmeplanung nicht eine Importabhén-
gigkeit durch eine andere ersetzen. Danke schon.

Die Vorsitzende: Frau Steinhauser, bitte.

Michaela Steinhauser (ZDH): Vielen Dank, sehr ge-
ehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und
Herren Abgeordnete, auch wir bedanken uns fiir
die Gelegenheit zum vorliegenden Gesetzentwurf
Stellung beziehen zu kénnen.

Neben den in unserer Stellungnahme gemachten
Anmerkungen im Detail sind uns die folgenden
Punkte wichtig: Die Gestaltung eines freien, tech-
nologieoffenen Warmemarktes auf Basis marktwirt-
schaftlicher Strukturen ist ein zentrales Anliegen
des Handwerks. Es versteht sich als Umsetzer der
Klima- und Energiewende und damit als Teil der
Losung fiir eine erfolgreiche kommunale Warme-
wende. Das Handwerk besitzt eine besondere Kom-
petenz fiir Bau, Wartung und Management von Ge-
béduden, sowie fiir die dezentrale Energie und War-
meversorgung. Hiermit ist es mdéglich, Gebdude
und ihr Umfeld integrativ zu denken und effizi-
ente, dezentrale Losungen, wo immer es moglich
und sinnvoll erscheint, zu empfehlen.

Wir sehen, dass die Verunsicherung durch die
Debatte um das Gebdudeenergiegesetz nach wie
vor grof} ist. Die Investitionssicherheit fiir klima-
freundliche Lésungen ist verloren gegangen und
die Modernisierungsdynamik ist eingebrochen.
Hier gilt es mit den richtigen Impulsen schnellst-
moglich gegenzusteuern. Die Warmeplanung muss
mit breiter Partizipation der Wirtschaft und der
Biirgerschaft zustandekommen. Die Beteiligung
darf sich dabei nicht nur in Information erschép-
fen, sondern muss auch entscheidungsvorbereitend
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angelegt sein. Dies dient nicht nur der Steigerung
der Akzeptanz, sondern auch der Qualitdtssiche-
rung der Planung an sich.

Aufgrund der besonderen Rolle des Handwerks als
Umsetzer dezentraler Warmeldsungen muss sicher-
gestellt werden, dass die Handwerksorganisation
von Beginn an wirkungsvoll in die Entwicklung der
kommunalen Warmeplanung eingebunden wird.
Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaften
sollten als obligatorisch zu beteiligende Akteure in
Paragraf 7 aufgefiihrt werden. Die Aufnahme als
reine Verfahrensbeteiligte wird der zentralen Rolle
des Handwerks bei der Umsetzung der Warme-
wende nicht gerecht. Die notwendige Diversifizie-
rung spricht ordnungspolitisch gegen einen gene-
rellen Anschluss und Benutzungszwang, sowie fiir
klare Grenzen fiir den Verantwortungsbereich der
Energieversorger, insbesondere bei handwerksrele-
vanten Dienstleistungen und Kernmaérkten, sonst
drohen erhebliche Wettbewerbsnachteile fiir Hand-
werksbetriebe, die dezentrale Versorgungslésungen
anbieten und unterstiitzen.

Wir begriilen ausdriicklich, dass im Wéarmepla-
nungsgesetz auf Anschluss- und Benutzungs-
zwinge als Rechtsfolge explizit verzichtet wird.
Dies tragt den Grundsétzen der Technologieoffen-
heit und des Verbraucherschutzes Rechnung. Es
sollte aber klargestellt werden, dass solche An-
schluss- und Benutzungszwinge nicht nachtriaglich
und auBerhalb der eigentlichen Warmeplanung,
etwa iiber eine Ermédchtigungsgrundlage im GEG,
durch die Kommunen festgesetzt werden konnen.
Es muss vielmehr deutlich werden, dass es bei der
Zonierung von Fernwédrmegebieten nur um Versor-
gungsangebote gehen kann. Fernwédrme wird im of-
fenen Wettbewerb mit anderen Lésungen ein wich-
tiges Puzzleteil fiir das Gelingen der Warmewende
sein. Der groBte Teil des Puzzles wird aber mit de-
zentralen Losungen und Nahwérmekonzepten ver-
vollstindigt werden miissen. Um gerade fiir diese
Félle, die Planung zu beschleunigen, sollten die
Kommunen zu Beginn der Warmeplanung die Zo-
nen festlegen, in denen Fernwirme auf absehbare
Zeit keine Option sein wird. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank. Herr
Dr. Waniczek, bitte.

Dr. Dipl.-Ing. Helmut Waniczek (Uni Wien): Sehr
geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und
Herren, vielen Dank, dass ich hier auch teilnehmen
darf. Vor allem vielen Dank, dass ich per Video
teilnehmen darf und die weite Reise nicht auf mich
nehmen musste.
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Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende
Gesetzentwurf beschreibt auBlerordentlich ambitio-
nierte Ziele, ohne dass die physikalischen Grundla-
gen der Energieversorgung ausreichend betrachtet
wiirden. Es steht zu befiirchten, dass wir mit sehr
viel Biirokratie zu sehr wenigen Ergebnissen kom-
men. Bei der Warmeplanung wird offensichtlich
vorausgesetzt, dass Abwérme im Uberfluss zur Ver-
fiigung steht, welche in Fernwédrmesystemen ge-
nutzt werden kann. Es wire meines Erachtens sinn-
voller gewesen, zuerst eine Abschétzung der ver-
fiigharen Abwéarme durchzufiihren, um festzustel-
len, ob sich der Aufwand einer solchen Wérmepla-
nung iiberhaupt lohnt. Bezeichnenderweise wird ja
auch von sogenannter kalter Nahwéarme gespro-
chen, also Warme, die gar keine ist, sondern deren
Temperatur erst durch Einsatz von Energie, die wir
nicht haben, angehoben werden muss. Auch in-
dustrielle Abwéarme steht nicht einfach zur Verfii-
gung. Sie ist meistens so weit genutzt, wie dies
wirtschaftlich ist. Natiirlich kann man Unwirt-
schaftliches dadurch scheinbar wirtschaftlich ma-
chen, indem man Steuergelder zur Verfiigung stellt.
Dies scheint mir ein ganz wesentliches Element des
vorliegenden Gesetzentwurfes zu sein, vor allem,
wenn man die Forderungen nach noch mehr Sub-
ventionen und noch mehr Férderungen in den ein-
gegangenen Stellungnahmen liest.

Bezeichnend ist, dass die Frage nach der Wirt-
schaftlichkeit im vorliegenden Gesetzentwurf nir-
gends ihren Niederschlag findet. Dabei gibt es bei
der Warmeversorgung insgesamt keine technischen
Probleme, die uniberwindbar oder limitierend wa-
ren. Es ist immer nur eine Frage der Wirtschaftlich-
keit, die hier aber ausgeklammert wird. Schon in
der Prdambel des Gesetzentwurfes steht: Das Gesetz
sollte den Biirgern Zugang zu bezahlbarer Energie
gewihrleisten. Nun habe ich im Vorfeld zu dieser
Veranstaltung bei der Bundesregierung angefragt,
was man unter bezahlbarer Energie versteht. Ich
hétte gerne eine Antwort gehabt, wie 0,10 Euro pro
Kilowattstunde. Leider habe ich auf diese Frage bis
jetzt keine Antwort bekommen. Wir wissen aber,
dass die Industrie aus Deutschland abwandert, weil
wir in dem Land mit den weltweit héchsten Ener-
giekosten leben und viele Biirger ihre Heizkosten-
rechnungen schon heute nicht bezahlen kénnen.
Das vorliegende Gesetz wird aber nur zu noch ho-
heren Energiekosten fiihren. Der vorliegende Wér-
meplan soll also Energien verteilen, von denen
man nicht weil}, ob sie vorhanden sind. Dies ist
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auch so bei dem Wunsch, weite Teile der Erdgas-
versorgung auf Wasserstoff umzustellen. Die Frage
der Verfiigbarkeit von Wasserstoff wird nicht ein-
mal erwédhnt. Nur die Ziele sind klar.

Die Vorsitzende: Kommen Sie bitte zum Schluss,
Herr Dr. Waniczek.

Dr. Dipl.-Ing. Helmut Waniczek (Uni Wien): Letz-
ter Satz. Auch die Frage nach der Sicherheit ist
nicht unwesentlich. Ich staune immer, dass Politi-
ker und Medien das nicht zum Thema machen. Ich
mochte der Politik ans Herz legen, ...

Die Vorsitzende: Herr Dr. Waniczek, ich muss jetzt
weitermachen, sie iiberziehen sonst Ihre Zeit. Das
ist unfair den anderen gegeniiber. Herr Dr. Warn-
ecke, bitte.

Dr. Kai H. Warnecke (Haus & Grund): Vielen Dank,
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete. Immobilieneigentiimer, die auf eine
klimaneutrale Warmeversorgung umstellen méch-
ten oder miissen, je nachdem, brauchen eine
Grundlage fiir Thre Investitionsentscheidung. Sie
miissen wissen, ob sie in Zukunft zentral versorgt
werden, oder versorgt werden konnen, oder ob eine
dezentrale Energieversorgung ihre Aufgabe ist. Da-
fiir wiederum miissen Sie wissen, mit welcher
Energie ihr Gebdude versorgt wird. Insofern begrii-
Ben wir es sehr, dass das Warmeplanungsgesetz
kommt — spét, zu spét, im Vergleich zum Gebau-
deenergiegesetz, aber immerhin, es kommt. Man
konnte denken, wenn man hier heute in die Sach-
verstindigenrunde guckt, dass es bei diesem Gesetz
um Stddte und Gemeinden geht, zumindest, wenn
man die Zahl der Sachverstdndigen anguckt, dem
ist aber nicht so. Es geht eben nicht um die Stddte
und Gemeinden bei diesem Gesetz, sondern es geht
um die Biirgerinnen und Biirger, die ndmlich die
Wiérme brauchen und nutzen miissen.

Zwischenruf Abg. Bernhard Daldrup.

Dr. Kai H. Warnecke (Haus & Grund): Das ist im-
mer so bei Ihnen, Herr Daldrup. Ich kann dem Ge-
setz leider nicht entnehmen, dass es immer so ist
bei Ihnen, zumindest konkret bei diesem Warme-
planungsgesetz. Denn die Datensammelwut, das
will ich mal als Punkt 1 vorwegschicken, ist, wie
auch Herr Liebing schon sagte, fiir die konkret vor-
gesehene Planung in diesem Gesetz nicht erforder-
lich. Hier kann man noch weiter reduzieren. Der
erste Schritt war schon richtig und gut. Aber sie
kann noch weiter eingeschréankt werden.
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Zum zweiten, und das ist dringend erforderlich,
muss das Warmeplanungsgesetz viel besser mit
dem Gebédudeenergiegesetz verzahnt werden. Die
Pflichten aus dem Gebdudeenergiegesetz treffen die
privaten Eigentiimerinnen und Eigentiimer bereits
ab 2024. Es ist eben nicht ausreichend, dass man zu
diesem Zeitpunkt eine abgeschlossene Planung hat,
sondern man braucht natiirlich auch eine umge-
setzte Planung. Denn die theoretische Anschluss-
moglichkeit an Fernwarme ermoglicht es einem
nicht, sein Haus entsprechend umzuriisten. Man
braucht dann schon einen Fernwérmeanschluss in
seinem Haus. Insofern ist es aus unserer Sicht drin-
gend erforderlich, dass das Gebdudeenergiegesetz
und Warmeplanungsgesetz dergestalt miteinander
verzahnt werden, dass die Pflichten aus dem Ge-
bdudeenergiegesetz erst dann gelten, wenn die
Wiérmeplanung abgeschlossen und umgesetzt ist.

Was die Verbraucherrechte angeht, so sind sie in
diesem Warmeplanungsgesetz praktisch nicht ent-
halten. Hier bedarf es auch vollstdndiger Nachbes-
serungen.

Und last but not least sei noch darauf hingewiesen,
dass mit Warmeplanungsgesetz und Gebdudeener-
giegesetz jetzt so massives Ordnungsrecht vorhan-
den ist, dass der bisherige Regelungsgehalt in Ge-
stalt des CO;-Preises nicht mehr funktional dane-
ben stehen kann. Der CO,-Preis kann nicht mehr
lenken, weil der Gesetzgeber es iibernommen hat.
Das heiBit, der CO,-Preis, der nicht an die Biirger
zuriickerstattet wird, macht die Biirger ab jetzt ein-
fach nur noch arm. Wenn Sie also das Warmepla-
nungsgesetz und das Gebdudeenergiegesetz wollen,
muss mit diesem Gesetz auch der CO,-Preis aufge-
hoben oder voll zuriickerstattet werden. Vielen
Dank.

Die Vorsitzende: Danke schon. Frau Dr. Wilcken,
bitte.

Dr. Christine Wilcken (DST): Sehr geehrte Frau
Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abge-
ordnete, auch wir bedanken uns fiir die Moglich-
keit, Stellung zu nehmen.

Die kommunale Warmeplanung ist das zentrale
Element und Instrument, um die Warmewende
strategisch anzugehen. Wir unterstiitzen daher den
Ansatz, die Warmeplanung verpflichtend, bundes-
einheitlich und flachendeckend einzufiihren, weil
wir, die Kommunen, fiir die Biirgerinnen und Biir-
ger Sicherheit herstellen wollen, in der Warmever-
sorgung der Zukunft. Das Warmeplanungsgesetz
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gibt einen guten Rahmen. Das vereinfachte Verfah-
ren, die Vorpriifung und auch die Anerkennung der
bestehenden Wéarmepléne sind gut.

Vier Punkte mochte ich ansprechen, die uns wich-
tig sind. Der Hinweis ist schon gekommen. Das
iiberragende 6ffentliche Interesse muss im Wéarme-
planungsgesetz geregelt werden.

Zweiter Punkt: Die Fristen zur Erstellung der War-
meplédne sollten jeweils bis zum Jahresende 2026
beziehungsweise 2028 verldngert werden. Warme-
planung ist komplex. Hier muss sorgfiltig gearbei-
tet werden. Wir wissen von den Stadten, dass sie
zwei bis drei Jahre brauchen. Und wir brauchen
Puffer, gerade weil es so eng verzahnt ist. Gerade
weil die Erwartungshaltung der Biirgerinnen und
Biirger daran gekniipft ist.

Drittens: Wir halten es nicht fiir sachgerecht, dass
fiir die Lander Kompetenzen eingefiihrt werden,
Wiérmeplédne zu priifen, bewerten und genehmigen
zu konnen. Wir glauben, dass das zu mehr Biirokra-
tie und auch zur Verzogerung fiihrt. Insbesondere
die Anforderungen fiir die groBlen Stadte ab 45 000
Einwohner sollte gestrichen werden.

Viertens: Die Warmenetze sind die tragende Séule
der Warmewende fiir eine klimaneutrale Warme-
versorgung. Wir sehen einige Regelungen kritisch,
weil wir die Sorge haben, dass der wichtige Ausbau
von Warmenetzen eher gechemmt wird und gar
nicht erst losgelegt wird, anstatt dass er befordert
wird.

Fiir neue Warmenetze sollten drei Jahre die Anfor-
derungen erst gelten, weil die, die jetzt in Planung
sind, ndmlich noch nicht 65 Prozent EE planen.

Zweitens: Die Garantiepflicht der Versorger und
die Schadensersatzpflicht muss gestrichen werden.
Wir wollen ja gerade den Menschen, die in den
Wiérmenetzausbaugebieten wohnen, die Sicherheit
vermitteln, hier kommt ein Warmenetz hin. Ihr
miisst euch hier keine Sorgen machen. Und es wird
vor Ort auch an Zwischenlésungen gedacht, falls
die Heizung kaputt geht, bis das Warmenetz
kommt.

Zu Abfillen ist schon gesagt worden, differenzierte
Einbeziehung und KWK sind auch eine wichtige
Sédule fur uns. SchlieBlich mochte ich betonen, dass
sich die Kommunen der groBen Aufgabe stellen,
aber wir auch den geeigneten Rahmen brauchen.
Die BEW-Forderung ist ein zentraler Férdermecha-
nismus und sollte auf mindestens drei Milliarden
Euro pro Jahr ausgeweitet werden. Wir halten es
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auch volkswirtschaftlich nicht fiir klug, dass War-
mepumpen dort geférdert werden, wo Warmenetze
geplant werden. Danke sehr.

Die Vorsitzende: Herr Wilhelm, bitte.

Tilman Wilhelm (DVGW e. V.): Sehr geehrte Frau
Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abge-
ordnete, vielen herzlichen Dank fiir die Einladung.

Der DVGW steht als Vertreter der Infrastrukturbe-
treiber natiirlich auch hinter dem Warmeplanungs-
gesetz, im Grundsatz. Allerdings fillt uns auf, dass
neue Gase wie Wasserstoff und Biomethan, bezie-
hungsweise die Infrastruktur, die dafiir benotigt
wird, nachteilig dargestellt ist, im Vergleich zu den
anderen beiden Energietrdgern, die wir alle drei fiir
die Warmewende brauchen, und wir dadurch pla-
nerisch von vornherein den Losungsraum verklei-
nern.

Wir stellen das an zwei konkreten Punkten fest.
Das eine ist, wir wiirden uns wiinschen, in Paragraf
9, Artikel 9 des Gesetzentwurfes, den Gasgebiets-
netztransformationsplan zu nennen, der fiir unsere
Betriebe eine Planungssicherheit darstellt. Wir
wiirden uns wiunschen, in Artikel 14,3, Satz 2, die
wirtschaftliche Vorpriifung, die fiir Wasserstoff ge-
fordert wird, zu schwichen. Sie ist verhéltnisméabBig
starker als die der Fernwérme.

Zum Gasgebietsnetztransformationsplan: Ich nenne
ihn GTP, da spare ich mir ein paar Sekunden. Das
ist eine Initiative, die der DVGW mit Industriever-
tretern und gemeinsam mit dem VKU jetzt seit drei
Jahren betreibt. Darin priifen Verteilnetzbetreiber
vor Ort die Qualitét ihres Netzes auf Wasserstoff.
Sie checken, wer kann ins Netz einspeisen und wer
braucht Wasserstoff. Im Grunde wére dieser Plan
bestens geeignet, als Transformationsplan genutzt
zu werden. In einer Umfrage haben sich iiber drei-
viertel der Kommunen und der Industriebetriebe
vor Ort dafiir ausgesprochen, kiinftig mit Wasser-
stoff beliefert zu werden, bis zu einer Grofenord-
nung.

Ein weiteres wesentliches Merkmal des GTP ist, er
ist eine sogenannte allgemein anerkannt Regel der
Technik und als solcher Teil des DVGW-Regel-
werks.

Der DVGW schreibt, nach Artikel 49 EnWG, im
Rahmen der technischen Selbstverwaltung fiir Er-
richtung und Betrieb Regeln vor, fiir Anlagen in der
Gasversorgung, auch beim Wasserstoff.
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Ich mag abschlieBend noch argumentieren, dass
dieser GTP nicht auf einem hohlen Raum fulit, son-
dern auf einer sehr weit fortgeschrittenen H2-Rea-
diness der heutigen Erdgasinfrastruktur. Und zwar
ist es so, dass 97 Prozent aller verbauten Stahllei-
tungen H2-ready sind, das heil}t sie reagieren auf
Methan nicht anders als auf Wasserstoff. Wir haben
ebenfalls untersucht, dass die H2-Readiness des
Restsystems anderer Komponenten rund 15 Milliar-
den Euro kosten wiirde. Was innerhalb von zwei
Wartungszyklen gemacht werden kann, und dann
quasi bei der Branche den Wert von Null auslost.

Als letzten Punkt mochte ich anfiithren, dass das
Gasnetz heute nicht nur 20 Millionen Wohnge-
bdude erreicht, sondern auch 1,8 Millionen Indust-
riekunden. Das heifit, Energiewende im Mittelstand
ist im Grunde mit Gasnetzen zu machen. Vielen
Dank.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank! Wir starten
dann in die Frage- und Antwortrunden. Wir haben
dafiir zwei Runden vorgesehen, a fiinf Minuten. Ich
will es nur noch mal der guten Ordnung halber be-
tonen, finf Minuten inklusive der Antwort, nicht
fiinf Minuten fiir die Frage. Bitte stellen Sie klar, an
wen Sie die Frage stellen. Wir starten mit der SPD,
mit Herrn Daldrup.

Abg. Bernhard Daldrup (SPD): Frau Vorsitzende,
meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen
herzlichen Dank fiir Ihre Ausfiihrungen.

Es ist fiir uns ein eminent wichtiges Gesetz, bei
dem iibrigens, das will ich an dieser Stelle sagen,
niemand auch nur daran denkt, beispielsweise
Wasserstoff zu diskreditieren oder zu diskriminie-
ren. Es ist an keiner Stelle so, aber das schlief3t bei
Ihnen an, Herr Dr. Ginther.

Die Stadtwerke Miinchen sind ja nun wirklich vor-
bildlich hinsichtlich der Frage, wie denn ein zu-
kiinftiges Warmenetz aussehen soll. Welche Rolle
hat eigentlich in der Abwégung von Geothermie
oder auch anderen Gasnetzen der Wasserstoff ge-
spielt, und welche Rolle wiirden Sie ihnen eigent-
lich in der Zukunft zuwenden?

Zweitens habe ich eine Frage an Frau Dr. Wilcken:
Wir wollen ein Gesetz machen, das schlank ist und
tatsdchlich die Kommunen in die Lage versetzt, das
schnell zu machen. Was wiirden Sie denn sagen,
was an Kompetenzen nicht verlagert werden sollte,
oder wie das Verhéltnis von Bund, Lander, Kom-
munen an dieser Stelle sein sollte, um das Verfah-
ren tatsdchlich zu beschleunigen und das schnell
hinzukriegen?

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Wir machen mehr als eine Runde? Ja, gut, dann ma-
che ich beim ndchsten Mal weiter. Danke.

Die Vorsitzende: Wunderbar. Dann Herr Dr. Giin-
ther, als Erstes, bitte.

Dr. Maik Giinther (SWM): Ich beginne. Wenn ich
es richtig verstanden habe, habe ich weniger als
zwei Minuten zu antworten.

Ja, ich mache es ganz kurz. Also in der Warmestra-
tegie der Landeshauptstadt Miinchen oder der
Stadtwerke Miinchen fiir die dezentrale Warme
und auch fiir lokale Warmenetz spielt Wasserstoff
keine Rolle. Das hat mehrere Griinde. Wir gehen
davon aus, dass er nicht in der erforderlichen
Menge zur Verfiigung stehen wird. Er wird per-
spektivisch auch noch nicht so giinstig sein, dass er
wirtschaftlich attraktiv ist, und wir haben in Miin-
chen tatsédchlich die gliickliche Gelegenheit, dass
wir héufig viele andere alternative Versorgungsar-
ten vor Ort haben, auch fiir die dezentrale Warme,
sprich, bei uns, Grundwasserwdrmepumpen oder
auch fiir sehr kleine Gebdude, Luftwdrmepumpen.
Grundwasserwdrmepumpen auch durchaus fiir gro-
Bere Objekte. Nur da, wo keine dezentralen Losun-
gen vorhanden sind, gehen wir mit der Fernwérme
rein. Hier spielt einmal die Tiefen-Geothermie eine
ganz liberragende Rolle und dann, wenn Sie dann
die Spitze haben, im Winter, dann eben Wasser-
stoff.

Wir gehen davon aus, dass Anfang der dreiBiger
Jahre Wasserstoff verfiigbar ist, in kleinen Mengen,
eben dann fiir die Fernwarme wahrscheinlich fiir
unsere besten Kunden in Miinchen, und dann eben
noch die Industrie mit einem langsamen Hochlauf.
In einem dezentralen Netz sehen wir es eher nicht.
Wahrscheinlich ein Randthema dort. Dann kommt
noch dazu, wenn Wasserstoff giinstig und in groflen
Mengen verfiigbar sein wird, vielleicht einmal in
Zukunft, dann ist es eigentlich schon zu spét. Dann
sollten wir eigentlich schon klimaneutral sein, be-
ziehungsweise die meisten Gebdude sollten dann
schon geswitcht haben auf eine klimaneutrale Ener-
gieversorgung.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank. Frau
Dr. Wilcken, bitte.

Dr. Christine Wilcken (DST): Ja, vielen Dank fiir
die Frage. Das WPG legt ja schon detaillierte Vorga-
ben fiir die Bestandteile und die Phasen der War-
meplanung fest. In der Praxis wird es so sein, dass
der Warmeplan auch durch den Rat beschlossen
wird. Das heilit also, es gibt einen wichtigen
Schritt, diesen Warmeplan zu beschliefen, und wir
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halten es fiir nicht erforderlich, dass Warmeplédne
vorher noch genehmigt werden, durch die Lander.
Und wir halten es auch nicht fiir erforderlich, dass
auch noch mal Priifung, Bewertung oder inhaltli-
che Anforderungen zusitzlich draufgesattelt wer-
den, weil schon sehr detaillierte Regelungen vor-
handen sind. Zum Beispiel gibt es die Regelungen
21 Nummer 5, wonach Plidne von einer nach Lan-
desrecht zustdndigen Stelle bewertet werden sollen
und gegebenenfalls geeignete Umsetzungsmalnah-
men erfolgen miissen. Wir fragen uns natiirlich,
wenn ein Prozess, der zwei Jahre gedauert hat, in
einer Kommune detailliert und sorgfiltig geplant
worden ist, warum dann noch ein Landesrecht das
Ganze zusétzlich bewerten soll und was dann auch
daraus noch folgt. Deswegen glauben wir, dass sich
das verzdgert und halten das fiir unnétig und auch
an dieser Stelle fiir biirokratisch. Wir halten auch
die Genehmigungspflicht fiir verzichtbar, weil ge-
rade durch den Ratsbeschluss ja eine hohe politi-
sche Verantwortung dahinter steckt. Es ist auch
gingige Praxis in der Kommune, dass solche Pldne
beschlossen werden, B-Plane, andere Pldane. Das
heifit, wir brauchen nicht noch mal eine zusatzli-
che Genehmigung durch die Lander an dieser
Stelle.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank. Herr KiebBling,
bitte.

Abg. Michael Kiefiling (CDU/CSU): Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vor-
sitzende. Vielen Dank, dass Sie heute da sind.

Ich habe eine Frage an Herrn Liebing. Der Regie-
rungsentwurf sieht ja vor, dass das neue Warme-
netz ab dem 1. Januar 2024 mit 65 Prozent Erneuer-
bare-Energien-Anteil ans Netz und in Betrieb gehen
soll. Was wiirde das bedeuten, wenn es so kommt?

Sie haben eine Ubergangsfrist von drei Jahren ange-
sprochen. Was kann in diesen drei Jahren geleistet
werden?

Dann haben wir noch Mindestanforderungen an er-
neuerbare Energie fiir 2030 und 2040 fiir die einzel-
nen Netzbetreiber. Wie beurteilen Sie diese Vorga-
ben?

Die zweite Frage habe ich an Herrn Warnecke, dass
Sie da ein bisschen mehr Zeit zum Antworten ha-
ben, sind meine Fragen kurz. Wie beurteilen Sie
eventuell einen Anschlusszwang fiir die Gebdude?
Was miisste denn dort geschehen, dass auch Haus-
eigentiimer dieses Angebot dann nutzen wiirden?

Die Vorsitzende: Herr Liebing, zuerst.

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Ingbert Liebing (VKU): Vielen Dank. Die Projekte,
die ab 1. Januar 2024 ans Netz gehen sollen, in der
Fernwérme, die sind lidngst durchgeplant. Teil-
weise sind sie bereits im Bau. Wenn die zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht die Anforderung erfiillen,
65 Prozent erneuerbare Warme vorzuhalten, dann
miissen die gestoppt werden. Das konnen eben ge-
rade solche Projekte sein, von denen es zurzeit in-
nerhalb der Stadtwerkelandschaft viele gibt, ndm-
lich dass zundchst noch auf fossiles Gas gesetzt
wird, aber mit der Perspektive, dass dies auch auf
Wasserstoff umgestellt wird, wenn es verfiigbar ist,
oder spéter eben auch auf Biomethan oder andere
Formen. Aber im Moment noch die Anbindung ans
fossile Gas. Deswegen brauchen wir fiir diese Pro-
jekte etwas mehr Zeit. Die Umstellung erfolgt, das
ist geplant und ist ja auch definitiv klar. Frist so-
wieso. Spétestens 45 muss die Klimaneutralitét er-
reicht werden. Deswegen wird da nichts auf den
Sankt Nimmerleinstag verschoben. Aber die Pro-
jekte, die jetzt in der Planung, in der Durchfiihrung,
sind, die sollten nicht gestoppt werden. Und diese
30 Prozent Anforderung fiir 2030 sehen wir deshalb
auch kritisch, weil wir eben auch hier in einer dhn-
lichen Situation sind. Da geht es dann um die Be-
standsprojekte, das sind Anlagen, die sind heute
am Netz. Als Beispiel nehme ich mal die Landes-
hauptstadt Kiel, die haben vor einigen Jahren ein
hochmodernes Kraftwerk gebaut, das ist wasser-
stofffdhig. Das soll in den dreiBig Jahren umgestellt
werden auf Wasserstoff, vollig klar. Aber die brau-
chen die Anbindung an das Wasserstoffnetz, das
soll 2032, das ist das Ziel, ja iiberhaupt erst fertig
sein. Da kann man nicht fiir 2030 schon andere
Anforderungen definieren. Das iibergeordnete Ziel,
50 Prozent tiber alle Netze, da bin ich sehr sicher,
dass werden wir erreichen. Manche werden auch
mit diesen 30 Prozent Anforderungen keine Prob-
leme haben. Aber es individuell fiir jedes einzelne
Netz festzulegen, darin sehen wir schon ein Prob-
lem. Und unsere Bitte ist eben hier deutlich mehr
Flexibilitdt zu geben. Diese jetzige Regelung sehen
wir auch im Widerspruch zu den Regelungen, die
mit dem Férderprogramm BEW jetzt bestehen, wo
genau diese Flexibilitét ja gewédhrleistet wird.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Warnecke, bitte.

Dr. Kai H. Warnecke (Haus & Grund): Vielen Dank,
Frau Vorsitzende.

Herr KieBling, ja, wir wiirden uns sehr wiinschen,
dass die Warmenetze so ausgefiihrt werden, dass
sie fiir die Biirgerinnen und Biirger attraktiv sind
und, dass ein Anschluss- und Benutzungszwang
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nicht erforderlich ist. Deswegen wiinschen wir uns
auch, dass entsprechende Vorgaben gestrichen wer-
den. Konkret ist es der 109, der allerdings wieder
im Gebdudeenergiegesetz steht, das ist ja alles mit-
einander verwoben, der den Landern die Mdglich-
keit gibt, diesen Zwang in die Satzungen hineinzu-
schreiben. Wir glauben, dass ein solcher An-
schluss- und Benutzungszwang das vollig falsche
Signal wire. Die Warmenetze miissen von sich aus
funktional und vor allen Dingen auch kostengiins-
tig sein. Deswegen im Anschluss an das, was Herr
Liebing gerade sagte, halten wir die Zwischenziele,
die fiir die Kommunen ja dann eine noch groBere
Herausforderung darstellen, fiir nicht sinnvoll und
regen an, neben dem 109 Gebdudeenergiegesetz
auch den 29, den 30 und den 31 des Wéarmepla-
nungsgesetzes ersatzlos zu streichen.

Warum sind wir gegen einen Anschluss- und Be-
nutzungszwang? Er ist klar ein Verstol gegen den
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und natiirlich
auch gegen den Grundsatz der Technologieoffen-
heit. Zum Thema der Wirtschaftlichkeit, die klare
Ausfiihrung, die SPD hat sich darum bemiiht, dass
im Mietrecht erfolgreich eine Klausel drinsteht,
dass Mieterinnen und Mieter sich dagegen wehren
kénnen an ein Fernwédrmenetz angeschlossen zu
werden, wenn die Kosten fir die Fernwarme teurer
sind als die bisherigen Kosten. Dieser Mieterschutz
ist eingebracht worden, weil Fernwéarmenetze im
Regelfall teurer sind. Ich denke, dieser Schutz
sollte fiir alle Biirgerinnen und Biirger gelten und
deswegen kann es keinen Anschluss- und Benut-
zungszwang geben oder die mietrechtliche Rege-
lung miisste wieder aufgehoben werden. Vielen
Dank.

Die Vorsitzende: Danke schén. Die nédchste Frage
stellt Herr Herrmann.

Abg. Bernhard Herrmann (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN): Herzlichen Dank. Vielen Dank, sehr geehrte
Damen und Herren Sachverstdndige fiir die wichti-
gen Bewertungen, die wir bisher gehort haben.

Das Warmeplanungsgesetz legt einen seiner Klima-
schutzschwerpunkte auch auf die Dekarbonisie-
rung der Warme in Fern- und Nahwéarmenetzen.
Dies ist nicht nur 6kologisch notwendig, ich halte
sie auch fiir 6konomisch, gesamtgesellschaftlich ge-
sehen unumgénglich.

Ich richte meine Frage an Herrn Miiller: Wie bewer-
ten, wie antizipieren Sie im Zusammenhang des
zuvor Gesagten kiinftige Geschéftsmodelle fiir Wir-
meversorger, und auf der anderen Seite, bei den

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Nutzenden, die Preisentwicklung fiir die Kundin-
nen und Kunden verschiedener Warmetrager, Erd-
gas, Biogas, Wasserstoff in den kommenden Jahren?
Inwieweit sollten sich diese erwartbaren Entwick-
lungen im Gesetz gegebenenfalls auch in Férderun-
gen BEG, BGW widerspiegeln?

Die Vorsitzende: Herr Miiller, bitte.

Simon Miiller (Agora Energiewende): Vielen Dank
fiir die Frage.

Also zunéchst mal die grundsétzliche Erwédgung,
wie es gewissermalen moglich ist, ein nachhaltiges
Geschiftsmodell aufzubauen, auf Basis von Warme-
netzen. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage,
die in den kommenden Jahren vor uns liegt, weil,
wenn wir uns anschauen, bisher ist der Sektor cha-
rakterisiert von einer sehr geringen Dynamik, in Be-
zug auf das Wachstum, verglichen mit dem, was
jetzt fiir die Klimaneutralitdt notwendig ist. Wenn
wir dieses Wachstum erzielen wollen, brauche ich
auch einen nachhaltigen Business Case fiir die ver-
sorgenden Unternehmen, allen voran auch fiir die
Stadtwerke. Wenn wir uns anschauen, wie das ak-
tuell aussieht, sehen wir, dass einmal die Finanz-
ausstattung in der Bundesférderung effiziente Wér-
menetze nicht ausreichend ist, um in der Skalie-
rung, wie es gebraucht wird, auch neue Netze ent-
sprechend zu unterstiitzen. Insgesamt miissen wir
dabei auch in den Blick nehmen, dass es perspekti-
visch ein Angebot sein muss fiir Verbraucherinnen
und Verbraucher, was attraktiv ist. Aus meiner
Sicht besteht aktuell die Gefahr, dass wir uns ein
Stiick weit in einem Missverstdndnis bewegen,
dass einerseits die Hoffnung besteht, die Fern-
wiérme ist weiterhin eine sehr gute Einnahmequelle
fur Stadtwerke, wie sie derzeit teilweise aktuell ist,
vielleicht eine sehr auskommliche. Andererseits,
bei Kundinnen und Kunden, dass das eine giinstige
Option ist, sich zu dekarbonisieren. Um diese bei-
den Sachen zusammenzubringen, miissen wir si-
cherstellen, dass die Fernwérme auch ein sehr gu-
tes, 6konomisch attraktives Angebot ist.

Das bringt mich zur Rolle der unterschiedlichen
Energietriager. Ich glaube, da besteht aktuell eine
gewisse Versuchung, dass wir den notwendigen
Wandel ein Stiick weit nach hinten schieben. Es
konnte ja sein, wir passen Fristen an und so weiter.
Auch wenn Sie sich anschauen, die 30 Prozent An-
teile, die jetzt im Gesetz festgeschrieben sind, wenn
Sie da mal einrechnen, wie viel dazu kommt tiber
Abfall, der mitgezédhlt werden kann, stellt man
plotzlich fest, dass ist deutlich weniger ambitio-
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niert, als gedacht. Also, das muss man beriicksich-
tigen. Wenn wir auf so einem niedrigen Ambitions-
niveau vorangehen, entwickelt sich perspektivisch
das Risiko von einer echten Kostenfalle. Warum?
Der Preis fiir Erdgas ist absehbar ausgesprochen
volatil. Wir sind jetzt gekoppelt an internationale
Markte fiir fliissiges Erdgas. Das ist etwas, was wir
im kommenden Winter hoffentlich nicht zu spiiren
bekommen werden. Aber das ist eine ganz andere
Preisdynamik, als wir das aus der Vergangenheit
gewohnt sind. Dazu kommt natiirlich die Emissi-
onsbepreisung iiber den européischen Emissions-
handel. Bei groBen Anlagen sinkt der Cap bis Ende
der 30er Jahre auf null. Wir haben den ETS II, der
ab 2027 gilt, fiir kleinere Anlagen, wo auch sehr
hohe Preise méglich sind. Es stehen 200 bis 300
Euro pro Tonne CO, im Raum. Das heif}t, hier ha-
ben wir ein erhebliches Kostenrisiko, wenn es um
die Frage von Biogas geht. Auch dort ist es so, dass
ist erst mal intuitiv, wahnsinnig sinnvoll. Man
denkt sich: Hey, wir konnen doch Biogas machen,
das ist bereits Standard. Was man nicht vergessen
darf: Wenn Sie die GréBe eines FulBlballfelds neh-
men, dieses FuBlballfeld reicht fir zwei Durch-
schnittshaushalte. Das ist nicht so viel. Das ist ver-
dammt viel Flache, um zwei Haushalte zu heizen.
Wenn Sie das Gleiche mit einer Windkraftanlage
machen und Sie sich anschauen, wie viel Flache
ich dafiir versiegeln muss, dann kann ich 4 300
Haushalte auf der gleichen Fldche bedienen, kann
drum herum Landwirtschaft machen. Und gerade
perspektivisch ist auch die Mdglichkeit, landwirt-
schaftliche Flache zu nutzen, extrem wertvoll.

Dritter Punkt im Bereich Wasserstoff: Da wiirde ich
sehr scharf differenzieren zwischen Wasserstoff im
Einsatz in der Kraft-Warme-Kopplung einerseits
und dem Einsatz von Wasserstoff in der dezentra-
len Gebdaudewéarme, Stichwort Wasserstofftherme.
Wir brauchen im Stromsystem einen saisonalen
Energiespeicher. Dafiir ist eine Kraft-Wéarme-Kopp-
lung sehr sinnvoll. In dieser Hinsicht durchaus ein-
zusetzen. Scharfer Kontrast: Verbrennen in der Ein-
zeltherme. Man muss es eigentlich als thermodyna-
mischen Vandalismus bezeichnen, weil ich einen
extrem hochwertigen Energietrdger nehme, um eine
extrem niederwertige Warme da rauszuholen.

Die Vorsitzende: Danke schon. Als néchstes stellt
die Frage Frau Bachmann, die uns zugeschaltet ist.

Abg. Carolin Bachmann (AfD): Hallo in die Runde.
Ich hoffe, Sie kénnen mich verstehen. Ja, dann
freue ich mich sehr iiber die Mdglichkeit der Zu-
schaltung und bedanke mich vielmals dafiir bei
Thnen, Frau Vorsitzende.

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Ich mochte meine Frage ganz gerne an Herrn Dr.
Waniczek richten. Herr Dr. Waniczek, der vorlie-
gende Gesetzentwurf hat ja vier wesentliche Hand-
lungsstriange. Einmal soll die unvermeidbare Ab-
wirme genutzt werden. Es sollen Blockheizkraft-
werke mit nachwachsenden Rohstoffen entstehen.
Es sollen zum Dritten grofle Warmepumpen Hoch-
héduser und Siedlungen versorgen, und wir wollen
den Wasserstoff als Heizgas statt Erdgas einsetzen.

Herr Dr. Waniczek, wie sehen Sie die Moglichkeit
der unvermeidbaren Abwérme- und der Blockheiz-
kraftwerke mit natiirlichen Rohstoffen? Wenn Sie
das einmal quantitativ und qualitativ einschétzen
wiirden. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Waniczek, bitte.

Dr. Dipl.-Ing. Helmut Waniczek (Uni Wien): Sehr
geehrte Frau Vorsitzende, werte Zuhdrer! Ich habe
Jahrzehnte in der chemischen Industrie gearbeitet,
und dort fallen sehr groe Mengen an Abwérme an,
die werden aber schon bei der Planung der Anlagen
beriicksichtigt und iiberall dort, wo Abwéarme wirt-
schaftlich genutzt werden kann, wird das auch
konsequent gemacht, entweder im Prozess selbst
oder die Wiarme wird von anderen Betrieben ge-
nutzt, oder es wird Dampf erzeugt, der dann ver-
wendet wird. Die Aufgabe eines jeden Betriebslei-
ter in der Industrie ist es, stindig die Kosten zu
senken. Die Energie und Rohstoffverbrdauche zu
senken, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Des-
halb ist das Potenzial aus der Industrie, nicht nur
der chemischen, sicher gering.

Ich habe zwei andere Industrieanlagen, die Ab-
wiérme produzieren, untersucht. Zuerst eine Bio-
gasanlage in Nordrhein-Westfalen, in der Rinder-
giille vergoren wird, unter Zusatz von viel Mais,
Getreide und Grassilage. Ohne diese Zusétze wiirde
die Anlage nicht funktionieren. Die Anlage produ-
ziert Strom mit einem Gasmotor und die Abwéarme
versorgt 75 Wohnhé&user. Die Investition rechnete
sich nicht, wurde aber mit Steuergeldern subventi-
oniert. Gebaut wurde sie aber nur deshalb, weil
der Betreiber der Anlage 0,01 Euro pro Kilowatt-
stunde mehr fiir seinen Strom erhéilt. Die Strom-
kunden zahlen also einen Teil der Heizkosten
dieser 75 Hiuser, ohne es zu wissen, und zwar fir
immer. Solche MaBnahmen befiirchte ich bei der
Umsetzung des vorliegenden Gesetzes haufiger.

Die zweite Anlage, mit der ich mich beschiftigt

habe, ist die Hackschnitzelanlage im bayerischen
Wunsiedel. Dort wird Wipfelholz und Totholz in
einer groBen Anlage zu Hackschnitzel verarbeitet,
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die getrocknet und zu Holzpellets verarbeitet wer-
den. In einem Blockheizkraftwerk wird dann Strom
und Wéarme produziert, die zu den Verbrauchern
geleitet wird. Ohne auf die Wirtschaftlichkeit ein-
zugehen, scheint mir das ein sinnvolles Konzept.
Die Holzpellets sind auch dazu geeignet, dezentral
Blockheizkraftwerke zu beliefern, die ndher an den
Verbrauchern liegen.

Wir sollten uns aber keine Illusion dariiber ma-
chen, dass die nachwachsenden Rohstoffe einen
substanziellen Beitrag zur deutschen Energieversor-
gung leisten kénnen. Das werden einzelne isolierte
Projekte sein, die die deutsche Energiekrise nicht
l6sen werden. Der Hauptfaktor, der die Fernwérme-
versorgung unwirtschaftlich machen wird, ist in je-
dem Fall das Problem, dass die Strallen aufgerissen
werden miissen und zu allen Hiusern Anschliisse
gelegt werden miissen. Diese Kosten werden viele
Vorhaben unwirtschaftlich machen. Danke schon.

Die Vorsitzende: Danke schon. Herr Fost, bitte.

Abg. Daniel Fost (FDP): Ich nehme das gerne an,
vielen Dank. Es ist tatsdchlich ein sehr spannendes
Thema.

Ich habe zu Beginn zwei Fragen an Herrn Tilman
Wilhelm. Wir haben, Herr Wilhelm, schon einiges
gehort liber die Wasserstoffindustrie. Geht nicht,
geht doch, wollen wir nicht, kénnen wir nicht, zu
teuer, haben wir nicht.

Jetzt wiirde mich mal Ihre Sicht der Dinge interes-
sieren, weil wir in der Politik erleben schon, dass
die Industrie im groBen Maf3stab sagt, wir brauchen
Wasserstoff, nur Strom geht nicht. Wie spielt das
zusammen mit Industrie-Wasserstoff, mit Haushal-
ten? Hdangen die am gleichen Netz? Fillt vielleicht
fur die Haushalte was ab, wenn wir die Industrie
mit anschlieBen, beziehungsweise gibt es irgendei-
nen Grund, warum wir sagen miissen, wir nutzen
die Infrastruktur, die wir haben, nicht? Das ist die
eine Frage.

Die zweite Frage, weil ja dieses Warmplanungsge-
setz die Planung von Infrastruktur beschreibt und
sie jetzt fokussiert auf Gas und Wasserstoff. Ein
wichtiger Infrastrukturteil ist das Stromnetz. Ich
weiD, der Stromnetzausbau wird im anderen Gesetz
geregelt, das wissen Sie auch, aber trotzdem miis-
sen wir das ja zusammendenken, wir miissen ja die
Infrastruktur in allen Energietrdgern zusammen-
denken. Jetzt wére natiirlich die Frage, ob das aus
Threr Sicht ausreichend beriicksichtigt wird oder
wie die zusammen interagieren?
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Falls dann tatsédchlich noch ganz kurz Zeit ist,
wiirde mich mal interessieren, ob der Deutsche
Stddtetag, der Deutsche Stddte- und Gemeinde-
bund, der VKU und der Landkreistag die gleiche
Meinung haben, was die Ausweitung der Frist auf
den 31. Dezember, zum Jahresende, anbelangt.
Wire dieses halbe Jahr wichtig?

Die Vorsitzende: Herr Wilhelm, bitte.

Tilman Wilhelm (DVGW e. V.): Danke schon fiir
die Frage, Herr Fost.

Verteilnetze sind im Grunde zwei Netze oder zwei
Kundengruppen, die da dranhdngen. Da hédngt der
Héuslebauer und da héngt die Industrie dran. Das
sind diese 1,8 Millionen Gewerbe und Industrie-
kunden, die damit versorgt werden, bis in den letz-
ten Winkel hinein.

Dann zu Threr Frage, wer mdchte denn eigentlich
Wasserstoff? Ich werde das kurz anklingen lassen,
bin aber so durchgeholpert. Wir haben in dieser
Initiative H2 vor Ort, die wir mit dem VKU machen
und vielen Unternehmen, eine Umfrage gemacht,
an der sich eigentlich fast alle Verteilnetzbetreiber
in Deutschland beteiligt haben. Heraus kam, dass
uber drei Viertel aller Industriebetriebe, die sie in
ihrem Versorgungsgebiet haben, und tiber 90 Pro-
zent der Kommunen in ihrem Versorgungsgebiet
gerne Wasserstoff hitten. Das zum Bedarf. Da kann
man bei beiden nur vermuten, dass Wasserstoff, der
in der Leitung anliegt, von der Kommune eben als
ein Standortfaktor betrachtet wird, lieber haben als
nicht haben. Ich biete meiner Industrie noch eine
Option zusitzlich.

Sie hatten noch zum Stromnetz gefragt. Das War-
meplanungsgesetz sagt ja nichts zu einem Strom-
netz. Das wird vielleicht woanders gesagt. Ich will
jetzt auch nicht auf einem Stromnetz herumreiten.
Wir sind der Ansicht, es braucht fiir eine Energie-
wende alle Energietrdager, Elektronen und Molekiile
in einem Mix. Ich kann aber auch aus unserer
Mitgliedschaft zitieren, dass die Welt vor Ort sehr
heterogen ist. Eine groBe Stadt in Siidhessen, die
jetzt viel Gas hat, wenn die auf Strom umstellen
wiirde, wiirde sie Kosten angucken in Hohe von

4 Milliarden Euro und wiére viele Jahrzehnte wahr-
scheinlich eine Baustelle. Wenn Sie Thr Gasnetz auf
Wasserstoff umstellen, es H2-ready macht, dann
sind es 250 Millionen. Also 4 Milliarden, 250 Milli-
onen, viele Jahre Baustelle, keine Baustelle.

Da gibt es andere Beispiele. Herr Giinther ist aus
Miinchen, bei denen ist es anders. Es geht an der
Stelle, wo wir jetzt stehen, ja eigentlich nur darum,
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die Option fiir alle Technologien offenzuhalten.
Wir miissen nicht durchplanen bis in 20 Jahren,
was dann am Ende rauskommt. Aber es besteht
jetzt auch keine Not, den Losungsraum zu verengen
und eine Option auszuschlieBfen. Damit gern an die
anderen, von den Kommunalen.

Die Vorsitzende: Wer von den Kommunalen, es ist
nur einer, mochte die Frage zum 31. Dezember be-
antworten?

Dr. Kay Ruge (DLT): Das machen wir einfach ganz
schnell. Wie fast immer sind sich die kommunalen
Spitzenverbdnde mit dem VKU vollstdndig einig,
und wir bitten um die Verldngerung zum Jahres-
ende 26 und Jahresende 28.

Die Vorsitzende: Mit welcher Begriindung war,
glaube ich, die Frage.

Dr. Kay Ruge (DLT): Wir sind ja auch davon ausge-
gangen. Das kdnnen wir umgekehrt ja genauso sa-
gen, es ist ja verschoben worden von Ende 26 und
von 28, auf Mitte 26. Also angesichts des Planungs-
aufwands und der vielen Betroffenen verschafft uns
das angesichts geringerer Kapazitdten etwas mehr
Luft zum Atmen, an der Stelle. Es gab sogar Uberle-
gungen, ob wir nicht eine Forderung bis 2030 stel-
len sollten. Wir wissen um die Eilbediirftigkeit,
aber wir sehen 2026 und 28 am Ende als Kompro-
miss an und wiirden gerne Ende des Jahres damit
fertig werden.

Die Vorsitzende: Herr Lenkert, bitte.

Abg. Ralph Lenkert (DIE LINKE.): Vielen Dank,
Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverstin-
digen.

Aus Sicht der Fraktion DIE LINKE. ist dieser Ge-
setzentwurf eine vertane Chance auf dem Weg zur
Klimaneutralitdt. Und zwar ist die Verzahnung mit
dem GEG viel zu gering. Der Gedanke der Sektor-
koppelung ist nicht ausreichend beriicksichtigt. Die
Kraftwerksstrategie, die eigentlich auch eine Basis
sein miisste fiir die kommunale Wéarmeplanung,
fehlt. Warum? Wenn die Stadtwerke Miinchen bei
einem extrem kalten Winter, wenn die Geothermie
nicht mehr reicht, dann reinen Wasserstoff nur fir
Warme verbrennen, statt im selben Moment bei
Strommangel iiber Kraft-Wérme-Kopplung das
Ganze, Strom und Wéarme, zu erzeugen, ist das Ver-
schwendung. Und diese Planung ist in diesem Ge-
setz nicht vorgesehen. Das ist ein riesiges Problem
und deswegen muss da nachgescharft werden, dass
man alles zusammendenkt, Warme, Strom. Das
Fernwérmenetze ein idealer Warmespeicher sind,
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um die Energie der Sonne aus dem Tag in die
Nacht mitzunehmen, um iiber ein paar windreiche
Tage in die Flaute mitzunehmen, das ist auch nicht
beriicksichtigt und deswegen ist dieses Gesetz eine
vertane Chance.

Meine Frage geht an Frau Staudt. Sie fordern eine
Priorisierung erneuerbarer Warmequellen fiir War-
menetze. Wie konnte so eine Priorisierung ausse-
hen und welche Gefahren drohen, wenn man da-
rauf verzichtet?

Die Vorsitzende: Frau Staudt, bitte.

Elisabeth Staudt (DUH): Danke fiir die Frage. Also
im Prinzip sehen wir drei Prinzipien als wesentlich
handlungsleitend an, an dem Punkt. Da ist zum ei-
nen nattirlich die Verfiigbarkeit, vor allem die lo-
kale Verfiigbarkeit einer erneuerbaren Warme-
quelle. Dann geht es ganz zentral um die Bezahlbar-
keit und auch die soziale Abfederung einer Umstel-
lung der Warmeversorgung. Und als drittes Krite-
rium eindeutig die Kopplung an die Klimaschutz-
ziele und auch einen kontinuierlichen Minderungs-
pfad. Nicht erst, wir haben das heute ja schon ge-
hort, 2045 wird dann ein Schalter umgelegt, son-
dern wir brauchen ja sukzessive eine Minderung
im Warmesektor.

Im Gebdudeenergiegesetz gab es am Anfang die
Idee eines Stufenmodells, um verschiedene War-
mequellen zu priorisieren und ihre Anwendung da-
hin zu lenken, wo es keine besseren Alternativen
gibt. So wird verhindert, dass in den Kommunen
Potenziale verplant werden, die es faktisch iiber-
haupt nicht gibt. Unsere Idee oder unser Ansatz
wadre definitiv auch, alle Technologien fiir die Ener-
giewende analog ihrer Effizienz zu priorisieren.

Wir haben jetzt auch schon von Herrn Miiller viele
Flachenvergleiche gehort, aber ich fand diesen
Ausspruch, thermodynamischen Vandalismus,
auch noch mal sehr schon, gerade wenn wir iiber
das Thema Wasserstoff reden. Wir verbrauchen
wirklich ein Vielfaches der Energiemenge fiir die
gleiche erzeugte Kilowattstunde Wérmeenergie,
wenn wir zum Beispiel auf Wasserstoftheizungen
setzen, statt auf Warmepumpen. Das ist nicht nur
ein Thema bei der Umstellung von den Gasnetzen.
Das ist genauso ein Thema fiir eine Warmenetzver-
sorgung, dass wir hier sehr genau darauf achten
miissen, aus welchen Quellen kommt das eigent-
lich, und haben wir hier keine erneuerbare Quelle?
Sondern wir miissen irgendwie mit groBen Mengen
Strom, im Prinzip, einen Brennstoff erzeugen, den
wir dann verbrennen? Absolut ineffizient.
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Ich will an der Stelle nochmal betonen, das ist
Ihnen allen ja auch klar, dass griiner Wasserstoff
aber auch in anderen Sektoren gebraucht wird, in
denen Elektrifizierung und Warmepumpen keine
Option sind. Indem wir so groBziigig sind, wie wir
das gerade machen, und Wasserstoff auch in der
Wiérmeplanung theoretisch einsetzen, gefihrden
wir faktisch die Dekarbonisierung von anderen
Sektoren enorm. Das muss man sich klar machen,
dass wir die Verfiigbarkeit, die gerade bottom up
nach oben gemeldet wird, am Ende von verschiede-
nen KWK-Anlagen auch decken kénnen. Ich
glaube, das sollte ein essenzieller Bestandteil der
Wiérmepléne sein.

Mir personlich ist es ehrlicherweise ein totales Rit-
sel, und ich habe ja im Eingangsstatement auch
schon darauf verwiesen. Eine solche Ineffizienz
von Warmequellen fiihrt natiirlich unweigerlich
auch zu hoheren Verbraucherpreisen. Die ganzen
Diskussionen, die wir zum Thema Sozialvertrag-
lichkeit im Geb&dudeenergiegesetz gefiihrt haben,
scheinen jetzt irgendwie verloren zu sein. Beim
Thema Warmeplanung setzen wir wieder auf eine
Vielzahl von Erfiillungsoptionen, wo ganz klar ist,
dass wir am Ende in massive Kapazitdtsengpésse
reinlaufen. Und ich finde, es ist unfassbar wichtig,
hier ein Monitoring zu haben und auch eine Priori-
sierung eben genau dieser Warmequellen, von de-
nen wir klar wissen, das sind die effizientesten und
auch die kostengiinstigsten fiir Verbraucher.

Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Aspekt der
Kopplung an die Klimaschutzziele. Bei einer Trans-
formation von Gasnetzen. Wir brauchen eben ver-
bindliche Zwischenziele, wenn wir so etwas ernst
nehmen wollen. Das bedeutet auch, dass Wasser-
stoff sehr bald verfiigbar sein muss. Das sehe ich
nicht. Ich lese heute wieder Medienberichte dar-
iiber, dass griine Wasserstoffpreise deutlich hoher
sind, als das, womit alle kalkuliert haben. Wenn
wir sagen, wir machen heute noch neue Gasnetzinf-
rastruktur fiir KWK-Anlagen dann miissen wir auch
klar und verbindlich festlegen, in der Warmepla-
nung, wie in den ndchsten Jahren hier auch eine
CO,-Minderung festgelegt wird.

Die Vorsitzende: Danke schon. Wir starten in die
zweite Runde. Herr Daldrup, bitte.

Abg. Bernhard Daldrup (SPD): Vielen Dank, Frau
Vorsitzende.

Wir machen hier ein Gesetz, was moglichst keine
jahrelange Héngepartie sein soll, sondern was fiir
Biirgerinnen und Biirger ist, unter den Bedingun-
gen der Kompromissfiahigkeit in einer Koalition.
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Das ist nicht so ganz einfach fiir viele Beteiligte,
aber das ist unsere Rahmenbedingung. Dazu brau-
chen wir ein paar Hilfestellungen, denn ich glaube,
das ist etwas zur Ermoglichung dessen, was wir
Kommunen abverlangen, damit wir die Ziele errei-
chen.

Ich habe folgende Punkte an Herrn Liebing, Stich-
wort iiberlassungspflichtige Abfille. Ich glaube, wir
sind inhaltlich nicht auseinander, aber Sie miissen
noch mal ein bisschen erldutern, warum Sie die
Differenzierung nicht wollen. Weil wir eigentlich
nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eine Ziel-Trias
haben, von Vermeiden, Verwerten und dann erst
Verbrennen. Es muss eine Begriindung geben, wa-
rum die Abfallwirtschaft das nicht macht. Warum
kann sie das noch nicht? Denn dann wére hinter-
her, am Ende, die Differenzierung ja gar kein
Thema mehr.

Zweiter Punkt ist, Herr Ruge, beim Thema Wasser-
stoff widersprechen sich Herr Liebing und Herr
Miiller aus guten Griinden. Jetzt lautet meine Frage:
Wie schétzt denn eigentlich der Landkreistag in
landlichen Rdumen die Perspektive des kommuna-
len Warmeplanungsgesetzes fiir die erste Etappe
ein? Das ist kein Gesetz fiir die Ewigkeit, sondern
das unterliegt Fortschreibungspflichten. Wie schit-
zen Sie das eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt ein?

Ein dritter Punkt wére vielleicht noch mal, nach
Miinchen gefragt, ob Sie eigentlich irgendwelche
aufsichtsrechtlichen Restriktionen erlebt haben, bei
dem, was Sie da machen.

Die Vorsitzende: Wir starten mit Herrn Liebing.

Ingbert Liebing (VKU): Vielen Dank, Herr Daldrup.
Fur uns steht die Abfallhierarchie, dass nattirlich
Vermeidung Vorrang hat und dann die Verwertung.
Aber dann gibt es immer noch die Abfille, die halt
thermisch verwertet werden, thermisch genutzt
werden. Da ist es fiir uns ein sachfremdes Krite-
rium, zu unterscheiden zwischen den tiberlas-
sungspflichtigen Abfillen, aus dem privaten Haus-
miill, der den Kommunen angedient wird, und dem
anderen gewerblichen Miill, der gewerblich ver-
brannt wird.

Zwischenrufe

Ingbert Liebing (VKU): Dann bleibt am Ende eine
Miillmenge tibrig, die verbrannt wird und fiir die
Waérme, die dann aus dem Miillheizkraftwerk ent-
steht, ist es doch vollig egal, aus welcher Miillart
das kommt, ob es aus dem kommunalen Miill oder
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aus dem gewerblichen Miill kommt. Aber Vorrang
hat vorher diese Stufenfolge der Abfallhierarchie,
die niemand in Frage stellt.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Ruge.

Dr. Kay Ruge (DLT): Keine einfache Frage, weil es
ja jetzt auf den Status abzielt. War nicht unge-
schickt formuliert. Auch der Gegensatz im Status
quo. Jetzt wiirden wir eben sagen, das kann nur
eine punktuelle Losung in einzelnen Fillen, situa-
tiv sein. Die Wasserstofffrage stellt sich, wenn {iber-
haupt, nicht als flichendeckende Losung im landli-
chen Raum, sondern mittelfristig. Da, wo wir mdog-
licherweise immer mehr erneuerbare Energien auch
in Wasserstoff umwandeln konnen, wirtschaftlich,
das funktioniert jetzt aber nicht iiberall, ist das per-
spektivisch ein Hineinwachsen. Insofern ist der Ge-
gensatz zwischen den beiden Akteuren sicherlich
Status quo und perspektivisch heranwachsend.

Zwischenrufe

Abg. Bernhard Daldrup (SPD): Mit anderen Wor-
ten, die Priifungsintensitédt miisste in den ldndli-
chen Bereichen, was diese Frage angeht, auch zum
jetzigen Zeitpunkt nicht allzu intensiv und zu tief
sein.

Die Vorsitzende: Herr Glinther.

Dr. Maik Giinther (SWM): Ja, ich fasse mich sehr
kurz. Wir sehen tatsdchlich einige Einschrdankun-
gen hinsichtlich von Genehmigungen et cetera.
Zum Beispiel ist in Miinchen der Radwegausbau
hdoher priorisiert als der Fernwédrmeausbau. Wir ha-
ben auch andere Dinge, die uns sehr stark behin-
dern, und wenn wir zeitliche Restriktionen haben,
dann rede ich nicht von einer Woche, sondern
auch hdufig von mehr als einem Jahr, wo Projekte
sich einfach verzégern. Von daher war ja eingangs
meine Forderung, auch das iiberragende 6ffentliche
Interesse herauszustellen und auch ein Geother-
mie-Erschliefungsgesetz auf den Weg zu bringen,
um einfach deutlich diese Vorhaben zu beschleuni-
gen. Genehmigungsverfahren zu beschleunigen,
Umweltvertraglichkeitspriifungen dann entspre-
chend auch zu beschleunigen.

Ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel: Wenn wir
Thermalwasser aus dem Boden holen, das lauft

im Kreislauf. Die gleiche Menge wird wieder in
den Boden zuriickgegeben, es wird nicht verdndert.
Unverédndert geht es wieder in den Boden zuriick.
Dennoch sind Sie ab einer gewissen Menge
verpflichtet, héchstwahrscheinlich dann Umwelt-
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vertrdglichkeitspriifung zu machen. Das sind so
Dinge, das zieht sich dann ewig. Die Stadtwerke
Miinchen haben einen Vorschlag gemacht, wie man
derartige Dinge beschleunigen kann. Wir wéren
sehr daran interessiert, wenn diese Themen dann
aufgegriffen werden. Wir miissen noch deutlich
schneller werden, sonst funktioniert es nicht.

Die Vorsitzende: Danke schén. Herr KieBling, bitte.

Abg. Michael Kiefiling (CDU/CSU): Vielen Dank.
Ich habe noch eine Frage an Herrn Liebing.

Die kommunale Wéarmeplanung soll ja auch die
Grundlage einer Entscheidung fiir den Fernwér-
meausbau sein. Die Bundesregierung hat sich zum
Ziel gesetzt, diese zu verdreifachen. Was miisste
aus Sicht der Stadtwerke denn erfiillt sein, und ist
das fiir die Stadtwerke auch machbar?

Anschliefend die Frage, wie stehen Sie zum Ent-
wurf vom BEG hinsichtlich der Férderung? Sind
die enthalten Elemente zielfithrend?

Dann noch kurz die Frage zum Biomassedeckel.
Den haben Sie, glaube ich, vorher schon mal ange-
sprochen. Ist es zielfithrend, den jetzt auch entspre-
chend zu setzen?

Eine Frage habe ich noch an Herrn Warnecke. Sie
haben beim Eingangsstatement gesagt, die Verflech-
tung zwischen GEG und Warmeplanungsgesetz
sollte noch nachgebessert werden. Was meinen Sie
denn da im Detail?

Die Vorsitzende: Herr Liebing.

Ingbert Liebing (VKU): Das Gesetz schafft den Rah-
men, aber entscheidend ist, dass anschlieBend auch
die MaBnahmen umgesetzt werden, die mit diesen
Pldnen auf den Weg gebracht werden sollen. Dazu
gehort vor allem auch die Regelung der Finanzie-
rung. Die offentliche und politische Diskussion in
der letzten Zeit hat doch vor allem infolge des GEG
daran angekniipft, wie finanzieren wir die Einbau-
mabBnahmen beim Hauseigentiimer, bei der Warme-
pumpe? Was muss gefordert werden bei der Gebéu-
desanierung, was bei der Heizungsanlage?” Aber bei
der Fernwérme ist der hohere Investitionsaufwand
nicht beim Hauseigentiimer, sondern beim Infra-
strukturbetreiber, vor dem Zdhler. Deswegen sagen
wir: Da muss genauso angesetzt werden mit der
Forderung. Es gibt ein Férderprogramm des Bun-
des, BEW, da stehen 3 Milliarden zur Verfiigung bis
2026. Das reicht vorne und hinten nicht. Unsere
GréBenordnung, die wir erwarten, an offentlicher
Forderung seitens des Bundes, sind 3 Milliarden
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jedes Jahr bis Mitte der dreiBliger Jahre. Wir emp-
fehlen hier auch Verlasslichkeit zu schaffen, indem
dieses Forderprogramm gesetzlich verankert wird,
hier in diesem Warmeplanungsgesetz.

Das zweite ist, dass wir die Wirtschaftlichkeit auch
dadurch unterstiitzen miissen, dass wir die offentli-
chen Fordermittel so effizient wie moglich einset-
zen. Das heilit, wenn in einem Wéarmeplan definiert
wird, hier soll Fernwédrme ausgebaut werden, dann
ergibt es keinen Sinn, zugleich noch andere Tech-
nologien 6ffentlich zu férdern. Sprich, in einem
Fernwidrmeausbaugebiet zusédtzlich noch die War-
mepumpe zu fordern.

Ein dritter Punkt ist: Ein wesentliches Element ist
bisher die Kraft-Warme-Kopplung mit entsprechen-
der Forderung. Aber die beihilferechtliche Notifi-
zierung lduft 2026 aus. Auch hier brauchen wir
eine Verldngerung, wenn diese Mafinahmen erfol-
gen sollen.

Was die Biomasse anbelangt, ist unser Rat, diese
Deckelung zu flexibilisieren, anzuheben. Am liebs-
ten wire es uns, wenn der Deckel fiir die Biomasse
vollstindig wegkommt. Wenn sie sagen, sie brau-
chen auf jeden Fall irgendeine Form von Decke-
lung, dann aber ein bisschen gréBer. Ich will es nur
an einem Beispiel deutlich machen: Da gibt es zwei
Nahwérmenetze im ldndlichen Raum. Zwei be-
nachbarte Dorfer haben ein Nahwéarmenetz oder
planen das jetzt vollstdndig mit Biomasse. Beide
vielleicht in einer GréBenordnung von zehn, zwolf
Kilometern. Keine Restriktion. Aus Resilienzgriin-
den der Versorgungssicherheit sind diese beiden
Netze miteinander zu kombinieren. Dann liegen die
aber {iber den 20 Kilometern und miissen dann die
35 Prozent Biomassedeckel einhalten. Das gibt kei-
nen Sinn, und deswegen sehen wir diesen Punkt
sehr kritisch.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Warnecke.

Dr. Kai H. Warnecke (Haus & Grund): Vielen Dank.
Was die Vernetzung angeht, muss es aus unserer
Sicht erstens so sein, dass erst dann, wenn die
Energie und die Warme konkret beim Gebédudeei-
gentiimer vorhanden sind, dessen Pflichten begin-
nen. Andernfalls fiihrt dies dazu, dass der Eigentii-
mer in eine Zwischenldsung investieren muss und
erst dann, wenn die Planung umgesetzt wird, in
die endgiiltige Heizl6sung investieren kann. Das
bedeutet, je nachdem, wie lange die Umsetzung
der Warmeplédne dauert, dass er in zwei, fiinf, zehn
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Jahren eventuell zweimal in eine Heizungstechno-
logie investieren muss, was aus unserer Sicht we-

der bezahlbar noch wirtschaftlich oder volkswirt-

schaftlich sinnvoll ist.

Bei der konkreten Verzahnung ist es dann so, dass
nicht nur die Vorgaben des Warmeplanungsgeset-
zes gelten, sondern auch 71 weitere Paragrafen, die
ebenfalls vom Netzbetreiber zu erfiillen sind. Diese
sind iiberhaupt nicht richtig mit dem Wéarmepla-
nungsgesetz verzahnt. Das fehlt noch.

Drittens, wir haben ja schon gehort, die Kommunen
kiindigen jetzt schon an: den Wasserstoff nehmen
sie lieber fiir ihre eigenen Kraftwerke. Den werden
die privaten Eigentiimer eh nicht bekommen. Das
heifit, da lauft es auf den Strom hinaus und der
Strom ist im Warmeplanungsgesetz, da kann man
dariiber streiten, ob es im Warmeplan drin ist, aber
der Stromnetzausbau ist hier iiberhaupt nicht vor-
gesehen. Das heil3t, da gibt es iberhaupt gar keine
Plidne, wie der private Eigentiimer damit umgehen
soll. Insbesondere sehen wir derzeit viele Kosten,
die bei den einzelnen Eigentiimern hdngenbleiben,
und die miissen vom Stromnetzbetreiber getragen
werden. Das fehlt noch vollig im Gesetz.

Die Vorsitzende: Frau Otte, bitte.

Abg. Karoline Otte (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende und vielen Dank
an die Sachverstdandigen fiir Ihre bisherigen Aus-
fiihrungen.

Ich hétte noch zwei Fragen zum Themenkomplex
Vorpriifung und vereinfachtes Verfahren. Meine
erste Frage richtet sich an Herrn Miiller.

Die Vorsitzende: Entschuldigen Sie bitte, wir haben
aktuell keine Ubertragung weder Ton noch Bild fiir
die Zugeschalteten. Das heil3t, wir miissten kurz
unterbrechen, bis die Technik das in den Griff
kriegt.

- Unterbrechung -
Die Vorsitzende: Frau Otte, bitte.

Abg. Karoline Otte (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Vielen Dank den Sachverstindigen fiir Ihre AuBe-
rungen bis zu diesem Punkt. Ich hétte jetzt zwei
Fragen zum Themenkomplex Vorpriifung und ver-
einfachtes Verfahren.

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Miiller.
Wie bereits im Gesetzesentwurf, und auch jetzt in
verschiedenen Stellungnahmen, zum Beispiel auch
von Frau Steinhauser schon ausgefiihrt, ist es ja so,
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dass wir bei den Kommunen unter 10 000 Einwoh-
nern und Einwohnerinnen von fast 90 Prozent der
Kommunen sprechen und fiir diese Kommunen se-
hen wir eben vor, dass ich im vereinfachten Verfah-
ren, ankniipfend an den Paragraphen 14, das ver-
kiirzte Verfahren, die Moglichkeit habe, dort auf
eine vollstindige Gewerbeplanung zu verzichten,
wo ich keine leitungsgebundene Form der Energie-
versorgung, also Warmenetz oder Gasnetz, vorlie-
gen habe. Ich denke, das ist sehr sinnvoll. Die
Frage, die ich mir stelle, ist, was es erzeugen
wiirde, wenn wir fir diese 9 400 Kommunen
deutschlandweit eben nicht mehr diesen Aus-
schlussmechanismus hétten?

Das ist dann auch die Frage, die ich ganz gerne an
Herrn Dr. Ruge stellen wollen wiirde. Welche ande-
ren Moglichkeiten des vereinfachten Verfahrens
denn denkbar wéren. Also an welchen anderen
Stellen konnte ich dafiir sorgen, dass Kommunen
bestimmte Aspekte der Warmeplanung nicht
durchfiihren miissen, wenn ich es nicht daran fest
mache, dass ich diese leitungsgebundene Warme-
versorgung an der Stelle als Kriterium heranziehe.

Die Vorsitzende: Herr Miiller, bitte.

Simon Miiller (Agora Energiewende): Vielen Dank
fiir die Frage.

Zunéachst mal, aus unserer Sicht kommt einer
schnellen Planung wirklich eine iiberragende Be-
deutung zu, weil: der Unterschied zwischen erfolg-
reichem Klimaschutz und nicht erfolgreichem Kli-
maschutz ist im Wesentlichen eine Frage der Zeit.
Wenn wir in 20 Jahren zuriickblicken, dann wire
unsere grofte Reue, die wir haben, oder das GroBte,
was wir uns auch selbst vorwerfen miissten, dass
wir es nicht schnell genug umgesetzt haben. Vor
diesem Hintergrund ist es absolut zentral, dass in
den Versorgungsfillen, wo eine Klarheit herrscht,
die auch schnell hergestellt werden kann. Aus un-
serer Sicht sind deswegen diese Instrumente abso-
lut zentral, um die Kldrung fiir Biirgerinnen und
Biirger herbeizufiihren.

Die Frage ist: Ist es denn attraktiv, schnell zu sein?
Und ich glaube, hier miissen wir auch noch einen
Blick darauf richten, dass wir sicherstellen, dass,
wenn es darum geht, eine dezentrale Losung anzu-
bieten, dass die Forderkulisse so ist, dass es fiir
Biirgerinnen und Biirger auch wirklich bezahlbar
ist, gerade auch fiir die mit kleinem Geldbeutel.
Dass es auch politisch in einer Kommune umsetz-
bar ist, das zu tun und in gleicher Weise, in den
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Orten, wo wir eine leitungsgebundene Versorgung
uber Warmenetze haben, dass auch dort der Busi-
ness Case tatsdchlich gegeben ist.

Also von daher viele Punkte, von denen Herr Lie-
bing gesprochen hat. In Bezug auf die Notwendig-
keit der Forderkulisse: konnte ich so unterschrei-
ben, fiir die Kommunen, aber eben zentral ist, wir
missen schnell sein. In den Féallen, wo wir die
Klarheit schnell schaffen kénnen, ist es, glaube ich,
auch ein Gebot einer nicht iiberbordenden Biirokra-
tie. Dass man kurze Verfahren anwendet, wo es
geht.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Ruge.

Dr. Kay Ruge (DLT): Die Frage ist ja nach einer Al-
ternative zu Paragraf 22, vereinfachtes Verfahren.
Wir wiirden uns weiteres, insbesondere beim 22 er-
hoffen. Wir wiirden nicht den vorliegenden Ansatz
des vereinfachten Verfahrens kritisieren, das ist
richtig, sondern wiirden uns weitere Erleichterung
gegeniiber dem bisherigen breiteren sonstigen Ver-
fahren wiinschen. Deshalb habe ich eben Hilfe su-
chend schon bei den kommunalen Kollegen umher
gesehen. Das vereinfachte Verfahren. Insofern muss
ich da passen. Wir wiirden das nachliefern, wenn
wir da weitere Aspekte gerne noch ergdnzen wiir-
den.

Abg. Karoline Otte (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Noch mal an Herrn Miiller. Es wurde schon viel
iiber die Effizienz der Umwandlung des EE-Stroms
in Wasserstoff gesprochen. Vielleicht kénnen Sie
daran noch mal deutlicher machen, wie sich das
auf das Potenzial Wasserstoff auswirkt, weil ich
glaube, dass das noch nicht ganz durchgekommen
ist.

Simon Miiller (Agora Energiewende): Also, wenn
Sie Wasserstoff herstellen wollen, haben Sie da un-
gefdhr nur eine Wirkung von 50 Prozent. Wenn Sie
das vergleichen mit dem, was Sie in mit Warme-
pumpe leisten kdnnen, haben Sie einen Faktor
sechs. Und Warmepumpen, da sollte man jetzt gar
nicht unbedingt daran denken, dass die nur in Ge-
bduden hédngen, ganz im Gegenteil. Wir haben vor
wenigen Monaten eine umfassende Studie zum Sta-
tus von GroBwiarmepumpen verdffentlicht, die zu-
nehmend marktgéngig sind, die fiir industrielle
Prozesswirme und fiir Warmenetze zum Einsatz
kommen kénnen und einen ganz wesentlichen Teil
des Gasverbrauchs abbauen kénnen.
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Also vor diesem Hintergrund: Es gibt diese techni-
schen Losungen und es ist weder notwendig, noch
ist es sinnvoll, hier in groBerem Malie Wasserstoff
in Wéarme einzelner Gebdude einzusetzen.

Die Vorsitzende: Frau Bachmann.

Abg. Carolin Bachmann (AfD): Die nédchste Frage
wirde ich ganz gerne noch mal an Herrn Dr.
Waniczek richten.

Wir haben das ja alle mitgenommen, dass ein we-
sentlicher Punkt des vorliegenden Gesetzes, der
Einsatz von Wasserstoff fiir die Warmeversorgung
ist. Jetzt gab es schon einige kritische Ausfiihrun-
gen der Sachverstdndigen. Herr Dr. Waniczek, Sie
haben sich ja beruflich sehr intensiv mit Wasser-
stoff beschiftigt. Deswegen mdchte ich Sie noch
mal bitten, hier einmal deutlich zu machen: Wie
schitzen Sie die Mdglichkeit ein, Wasserstoff tat-
sdchlich als Heizgas zu verwenden und gehen Sie
dabei bitte noch mal konkreter auf die Verfiighar-
keit und die Wirtschaftlichkeit ein. Es klang ja
schon an. Vielleicht kénnen Sie noch darlegen, was
Sie fiir Schwierigkeiten sehen, die bestehenden
Gasleitungen fiir Fernwarme auf Wasserstoff umzu-
bauen und im Hinblick auf die verschiedenen Ma-
terialien, die wir haben.

Die Vorsitzende: Herr Dr. Waniczek, bitte.

Dr. Dipl.-Ing. Helmut Waniczek (Uni Wien): Diese
Frage ldsst sich ganz einfach beantworten: Es wird
keinen Wasserstoff zum Heizen geben. Weder im
Jahr 2030 noch im Jahr 2045.

Gerade heute wurde ein Artikel in The Epoch
Times veroffentlicht, der sich mit einer Studie des
Fraunhofer-Instituts beschaftigt, und dieser Artikel
hat den Titel: "Aus der Traum vom griinen Wasser-
stoff". Und das hédngt damit zusammen, was auch
schon andere Experten hier erwdhnt haben, dass
man zur Herstellung von Wasserstoff elektrischen
Strom benotigt.

Ich bitte kurz die Folie einzublenden, die ich vor-
bereitet habe, wenn das technisch moglich ist. Aber
der Inhalt der Folie ist ganz klar. Man sieht, dass
die Herstellung von Wasserstoff aus elektrischem
Strom eine grofe Energieverschwendungsmaschine
ist, und das in einem Land, in dem wir eine Ener-
giekrise haben. Es soll in grofem Stil Energie ver-
schwendet werden.

Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Der weitere Grund ist die Verfiigbarkeit des Stro-
mes. Nach zehn Jahren Energiewende erzeugt
Deutschland den {iberwiegenden Teil des Stromes
aus Kohle und importiert ja wohl erhebliche Strom-
mengen aus dem Ausland. Es gab noch nie die Si-
tuation, dass mehr Wind- und Solarstrom erzeugt
wurde, als verbraucht wurde. Und die Erzdhlung
vom Uberschussstrom, der dann zu Wasserstoff
verarbeitet werden soll, das ist nattirlich ein Mar-
chen. Deutschland wird noch viele Jahre Strom im-
portieren und Strom aus Kohle herstellen. Erst
Kernkraftwerke konnten diese Energiekrise ldsen,
aber dann bendtigt man keinen Wasserstoff mehr,
denn der Atomstrom steht auch dann zur Verfii-
gung, wenn kein Wind weht und die Solaranlagen
in der Nacht nicht liefern.

Zu der Frage nach der Tauglichkeit des deutschen
Erdgasnetzes fiir Wasserstoff mochte ich zwei
Statements abgeben: Fiir eine Beimischung von 10
bis 20 Prozent Wasserstoff sind alle Rohrleitungen
geeignet. Fiir die Durchleitung von reinem Wasser-
stoff, was ja die Zukunft sein soll, sind alle Leitun-
gen ungeeignet. Wir haben auf der einen Seite
Kunststoffleitungen und wir haben Stahlleitungen
als Hochdruckleitungen. Kunststoffleitungen sind
nicht geeignet, weil sie nicht mit Druck beauf-
schlagt werden kdnnen, aber dreimal so grole Men-
gen durchgedriickt werden miissen, wenn man
Wasserstoff statt Erdgas verwendet. Beziiglich der
Stahlleitungen mdchte ich zitieren, was man eben-
falls auf der Homepage des Fraunhofer-Instituts
liest. Ich zitiere: "Welcher hochfeste Werkstoffe ist
fiir Wasserstoff geeignet?" Die Antwort ist: "Gene-
rell kénnen alle Stdhle unabhéngig von ihrer Fes-
tigkeit einer Schadigung durch gasférmigen Was-
serstoff unterliegen. Uns ist kein hochfester Werk-
stoff bekannt, der keine Schddigung durch gasfor-
migen Wasserstoff zeigt." Das sind also die Prob-
leme mit Wasserstoff.

Die Vorsitzende: Vielen Dank.

Wer stellt die Frage fiir die FDP? Herr Stockmeier,
bitte.

Abg. Konrad Stockmeier (FDP): Vielen Dank, Frau
Vorsitzende, geschétzte Kolleginnen und Kollegen!
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es bis-
weilen die Marchenerzihler sind, die anderen vor-
werfen, eben jenes zu tun.
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Damit komme ich zu meiner Frage, die ich noch
mal an Herrn Wilhelm richten moéchte. Im Kontext
der moglichen Preisentwicklungen fiir Wasserstoff.
Ich finde es auch immer bemerkenswert, dass sich
so und so viele Akteure und auch Géste hier im
Raum immer sicher sind, und eben jenes bei den
Strompreisen ja doch immer mit einer gewissen
Nonchalance ausgeblendet wird, alldieweil man ja
die Argumente mit den Gestehungskosten, pardon,
in die Tonne treten kann, weil das, was ich am
Ende aus der Steckdose ziehe, ja die Verfiigbarkeit
einer Kilowattstunde Strom exakt zu dem Zeit-
punkt ist, zu dem ich sie haben will, wo ich ganz
natiirlich auch nicht nur die Gestehungskosten son-
dern die Zulieferung, die ganze Infrastruktur und
so weiter, alles mitbezahlen muss. Sie haben sehr
eindriicklich geschildert, und ich beschéftige mich
auch in anderen Kontext damit, welche hohen Mil-
liardenkosten mit dem Ausbau des Stromnetzes auf
uns zukommen und wozu das Gasnetz heutzutage
auch schon in der Lage ist.

Insofern wiirde ich Sie darum bitten, diese Kosten
noch mal gegeniiberzustellen und vielleicht auch
noch mal einzugehen auf etwaige Kostenprognosen
beim Wasserstoff selber. Ich meine, wahrend wir
hier stdndig iiber Knappheiten reden, hat Spanien
dieses Jahr die groBte Fabrik fiir griinen Wasserstoff
in Europa erdffnet, nur um gleich mit dem Bau der
nédchsten zu beginnen. Also im ewigen Denken die-
ser Knappheiten von heute kommen wir nicht wei-
ter. Vielen Dank.

Die Vorsitzende: Herr Wilhelm, bitte.

Tilman Wilhelm (DVGW e. V.): Vielen Dank, Herr
Stockmeier. Es geht um das Thema, die Leitung zu-
zumachen. Der Wasserstoff ist eh zu teuer und es
gibt nicht genug. Auch da sind wir anderer An-
sicht. Wir sind der Ansicht, dass es einen Wasser-
stofthochlauf geben wird und dass auch der Mo-
ment kommt, an dem es ausreichend Wasserstoff
geben wird. Es geht uns nicht darum, die Leitung
bis ins letzte Haus zu argumentieren. Das ist gar
nicht der Punkt. Aber darum, dass es zum jetzigen
Zeitpunkt nicht richtig wire, den erneuerbaren
oder klimaneutralen Wasserstoff aus der Energie-
wenderechnung rauszunehmen. Ich habe vielleicht
noch eine Rahmenbemerkung, bevor ich auf den
Preis zu sprechen komme. Natiirlich wére es schon,
wenn wir von jetzt auf gleich auf erneuerbaren
Strom umstellen und alles mit Strom machen
konnten. Dazu muss man wissen, dass wir im Mo-
ment zu 80 Prozent Molekiile und zu 20 Prozent
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Elektronen als Stromversorger nutzen. Und das,
was wir an Energiewende bislang machen, passiert
in diesen 20 Prozent Strom. Also der grofle Hebel
liegt eigentlich auf der anderen Seite. Wie Sie alle
wissen, hier wéren wir, bei der Energiewende, auch
gern auf der Stromseite schneller als wir sind. Also
auch da haben wir nicht das Tempo, das wir ei-
gentlich brauchen.

Zum Netzausbau H2-ready habe ich vorher schon
etwas gesagt, das sind 15 Milliarden, die es
brauchte, fiir das ganze Gasnetz, wie es heute da-
liegt, was wir vielleicht aber gar nicht in dem Um-
fang brauchen. Da geht im Grunde kein Euro mehr
fiir Rohre drauf, sondern fiir zusdtzliche Kompo-
nenten wie zusétzliche Verdichter oder Mess- und
Priifstationen, zu einem Endpreis von Wasserstoff.
Auch da sind wir gerade in den letzten Ziigen einer
Studie und kommen auf einen Preis von 0,12 Euro
fiir die Kilowattstunde in den dreiBiger Jahren, was
dann im Grunde so dhnlich ist wie die Hohe, auf
die die Gaspreisbremse gerade eingestellt ist.

Also ich denke, in dieser Debatte hier geht es da-
rum, die Option offen zu halten und kein Hauen
und Stechen iiber diese Wege bis ins Ziel zu veran-
stalten. Wer da behauptet, er weill genau, wo es
langgeht, das ist auch einer der im Nebel sagt, er
kann die Sterne sehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist
Optionen offen zu halten eigentlich das Gebot der
Stunde.

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank, Herr Wilhelm.
Der letzte Fragesteller, in der heutigen Anhérung,
ist Herr Lenkert.

Abg. Ralph Lenkert (DIE LINKE.): Erst mal mochte
ich zur kommunalen Wéarmeplanung etwas sagen.
Es gibt in jeder Stadt, egal ob klein oder grof3, wenn
sie Fernwirmenetze hat, Gebiete, wo man weil}, da
wird nie ein Fernwarmenetz hinkommen. Es gibt
Gebiete, wo man weil, da liegt die Fernwérme,
oder da wird sie sicher hinkommen. Dann gibt es
die Ubergangsgebiete. Das Schwierige ist, und das
muss auch in Stddten sicher moglich sein, die eine
Wiérmeplanung machen miissen, dass sie jetzt
schon verbindlich anfangen kénnen, zum einen fiir
die Hausbesitzerinnen und -besitzer oder Woh-
nungsbesitzer in den Gebieten wo garantiert keine
Fernwéarme hinkommt, und auch in den Gebieten,
wo die Fernwédrme sicher hinkommt, Regelungen
zu treffen, bevor die komplette Planung abgeschlos-
sen ist. Das ist notwendig.
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Dann mochte ich noch mal etwas zur Abfallwirt-
schaft sagen: Es geht nicht nur um die iiberlas-
sungspflichtigen Abfille. Es gibt aus Krankenhéu-
sern, aus Altenheimen, aus hygienischen Griinden
Abfille, die immer verbrannt werden miissen. Es
wiére dumm, die dabei entstehende Abwiarme nicht
zu nutzen und als klimaschédlich zu betrachten.
Das heilit, das muss zumindest analysiert werden.
Das ist aber ein anderes Ministerium, ein anderer
Aufgabenbereich, das hat nicht bei Ihnen zu erfol-
gen. Das nur als Hinweis, dass das zwingend erfor-
derlich ist.

Meine Frage geht an Frau Staudt: Halten Sie die Re-
gelung zu den Anteilen fiir erneuerbare Energien in
bestehenden und neuen Warmenetzen fiir ausrei-
chend, um die Ziele der Klimaneutralitat zu errei-
chen?

Die Vorsitzende: Frau Staudt, bitte.

Elisabeth Staudt (DUH): Die einfache Antwort wére
in dem Fall erstmal: Nein. Aber ich nutze natiirlich
noch meine Zeit, um da noch ein bisschen konkre-
ter drauf einzugehen. Ich wiirde gerne einfach noch
mal darauf verweisen, dass das Ziel lautet: 50 Pro-
zent erneuerbare Wéarme bis 2030. Damit geht es
um die Frage, was wir eigentlich fiir eine Architek-
tur aufgebaut haben, um dieses Ziel zu unterfiit-
tern. Da haben wir groBe Sorge, dass die Bausteine,
die beschlossen oder in der BeschlieBung sind,
nicht zusammenpassen. Zum einen das GEG, das
in seiner Wirksambkeit jetzt um einige Jahre nach
hinten geschoben ist, und auf der anderen Seite
ein Ziel fiir bestehende Warmenetze, dass nur bei
30 Prozent EE-Anteil fiir das Jahr 2030 liegt. Da
ergibt sich fiir uns nicht, oder ist unglaublich frag-
lich, wie wir eigentlich auf einen erneuerbaren An-
teil von 50 Prozent in der Warme kommen wollen.
Ich meine, es gibt die Vorgabe fiir die neuen Netze,
die bei 65 Prozent liegt, die, aus unserer Sicht, ei-
gentlich gleich auf 100 Prozent gesetzt werden soll-
ten. Auf der anderen Seite hore ich es zwar anders,
aber ich bin wirklich sehr tiberrascht davon, dass
wir heute noch Warmenetze planen, die nicht be-
reits heute dem Ziel der Klimaneutralitat fiir 2045
entsprechen, gerade wenn wir iiber die Investiti-
onszyklen bei Warmenetzen nachdenken. Das sind
die Kernforderungen, die wir in dem Punkt stellen
wollen.

Ich wiirde gerne nochmal darauf verweisen, weil
wir immer nur das Ziel der Klimaneutralitiat sehen,
wir haben ja auch ein nationales Klimaschutzge-
setz, und die erneuerbaren Anteile in der Warme-
versorgung sind auch maBgeblich fiir unsere Ziele
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im Gebédudesektor, die wir seit dem Beginn des
Klimaschutzgesetzes jedes Jahr verfehlt haben. Ich
sehe in dem aktuellen Gesetzesrahmen keine Mog-
lichkeit, das zu verdandern, sondern wir laufen hier
in eine sehr groBe Zielverfehlung bis 2030 hinein.
Da hilft es auch nicht, den Mechanismus im Klima-
schutzgesetz anzupassen. Wir haben auch die euro-
péische Gesetzgebung. Wir laufen gerade mit die-
sem Klimaschutzpfad, den wir im Gebdudesektor
haben, darauf zu, dass wir im ETS II unsere Ziele
nicht erfiillen. Das heif}t, in wenigen Jahren werden
auch Deutschland hohe Strafzahlungen drohen, um
eben auch europdische Klimaschutzverpflichtun-
gen zu erfiillen. Vor dem Hintergrund ist es fiir uns
auf jeden Fall sehr fraglich, warum hier nicht deut-
lich ambitioniertere Ziele gewéhlt wurden, wie sie
ja auch urspriinglich, richtigerweise, im Gesetz ver-
ankert worden sind. Deswegen unser groBes Plddo-
yer, hier noch mal zu schauen, in welchen Punkten
eine Nachschérfung, ein Vorziehen von Fristen, in
dem Gesetz auf jeden Fall mdoglich ist. Danke.

Die Vorsitzende: Damit sind wir am Ende unserer
heutigen 6ffentlichen Anhérung.

Liebe Sachverstdndigen, ich danke Ihnen recht
herzlich fiir Ihr Kommen, fiir Thre Expertise. Ich
wiinsche allen einen schonen Abend. Kommen Sie
gut nach Hause. Und an die Abgeordneten, wir se-
hen uns ndchsten Mittwoch, 11:00 Uhr, gewohnter
Ort, gewohnte Zeit, wieder.

Schluss der Sitzung: 17:42 Uhr

ltee 5/

Sandra Weeser, MdB
Vorsitzende

20. Wahlperiode Protokoll der 52. Sitzung

vom 16. Oktober 2023

Seite 25 von 25



	Wortprotokoll
	Tagesordnung - Öffentliche Anhörung
	Einziger Tagesordnungspunkt Seite 5
	BT-Drucksache 20/8654


	Mitglieder des Ausschusses
	Liste der Sachverständigen
	Einziger Tagesordnungspunkt
	BT-Drucksache 20/8654
	20 (24)181-A Stellungnahme
	20 (24)181-B Stellungnahme
	20 (24)181-C Stellungnahme
	20 (24)181-D Stellungnahme
	20 (24)181-E Stellungnahme
	20 (24)181-F Stellungnahme
	20 (24)181-G Stellungnahme
	20 (24)181-H Stellungnahme
	20 (24)181-I Stellungnahme



